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Die Diözese Rottenburg-Stuttgart in Zahlen

1.834.218 Katholiken/-innen 
1.028 Kirchengemeinden sowie ca. 
100 muttersprachliche Gemeinden und 
eine Kirchengemeinde im chaldäischen Ritus
24.600 hauptamtliche Mitarbeiter/-innen 
170.000 Menschen in ehrenamtlichen Diensten

LITURGIE UND SAKRAMENTE
13.290 Taufen
14.833 Erstkommunikanten
13.308 Firmlinge
3.302 Trauungen
17.522 Bestattungen

KINDERGÄRTEN/SCHULEN
44.580 Kinder in Einrichtungen in katholischer Trägerschaft
25.484 Schüler/-innen an 98 katholischen Schulen

KARITATIVE EINRICHTUNGEN
849 karitative Einrichtungen 
467.750 Menschen in Betreuung
24.300 Mitarbeiter/-innen 
16.244 ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen 

Die Zahlenangaben stammen aus der jeweils letzten aktuellen Erhebung.
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit 11 Jahren ist dieser zweite Teil des Jahresberichts „Fakten und Fa-
cetten” Bestandteil unserer Berichterstattung über die Finanzen und
deren Zielsetzungen.  Dieser Jahresbericht soll zusätzliche Informationen
zur Jahresrechnung und damit auch zur Arbeit der Diözese geben. Die
Finanz- und Haushaltspolitik war auch im Jahr 2017 kirchlich geprägt und
ermöglichte die Erfüllung vielfältiger pastoraler, karitativer und weiterer kirch-
licher Leistungen der Diözese mit. Eine dem Menschen zugewandte Seelsorge wird
durch eine umsichtige Finanzplanung mit ermöglicht. Es besteht eine positive Verbindung von inhaltlichen
und finanziellen Zielsetzungen. Auch bei unserer Finanzberichterstattung ist uns wichtig, Transparenz 
darüber herzustellen, in welchem inhaltlichen Kontext unsere Haushaltsbewirtschaftung steht. Über die
gesamtgesellschaftliche Wirkung der verschiedenen kirchlichen Aufgabenbereiche möchten wir informieren. 

Dabei sind unter anderem Nachhaltigkeit und Langfristigkeit Motive für unser Handeln. Aktuelle Akzent-
setzungen, wie zum Beispiel weitere Mittel für die Stiftung Katholische Freie Schulen, für die diözesanen
sowie weltweiten Hilfen für geflüchtete Menschen, für bezahlbaren Wohnraum und Familienhilfen konnten
auf der Basis einer soliden Haushaltsführung erfolgen. 

Unsere kirchlich geprägte Haushaltswirtschaft ist auch durch besondere Strukturen der Zusammenarbeit
mit den Gremien bestimmt. So ist der Beschluss des Diözesanhaushalts das Ergebnis der Beratung eines 
öffentlich tagenden Gremiums, das nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres auch über die Jahres-
rechnung, deren Bestandteil die Vermögensrechnung ist, in einer öffentlichen Sitzung befindet. In diesem
Jahresbericht ist unter der Rubrik „Wirtschaft und Finanzen” eingangs die Erstellung, Prüfung und Feststel-
lung der Jahresrechnung beschrieben. Dann wird das Aufkommen und die Verteilung der Kirchensteuer kon-
kret dargestellt. Die Einnahmen und Ausgaben werden nach Einnahmearten und Ausgabearten aufgelistet.

Die anschließende Vermögensrechnung zum Diözesanhaushalt beinhaltet erneut die Vermögensdarstellung.
In dem nach der Vermögensrechnung dargestellten umfangreichen Bericht über die Erstellung der Jahres-
rechnung haben wir auch einen Bericht über die Geldanlagen angefügt. Aus der Grafik wird deutlich, dass
im Vergleich zu den jeweils aktuellen allgemeinen Kapitalmarktrenditen bei den diözesanen Anlagen über-
durchschnittliche Verzinsungen, bei gleichzeitig sicherheitsorientierter Anlagepolitik, erreicht werden konn-
ten. Die Zielrichtung ist, verlässliche Anlageformen zu wählen. 

Dies sind zu rund der Hälfte Anleihen von deutschen Bundesländern, Anlagen staatlicher Förderbanken wie
insbesondere die L-Bank-Staatsbank von Baden-Württemberg, deutsche Landesbanken und öffentliche
Pfandbriefe. Mit den vorgenannten Anlageformen leisten wir einen Finanzierungsbeitrag z.B. für staatliche
Sozialleistungen, Schulen, Kliniken und weitere öffentliche Einrichtungen. Auch die Investitionen des Staates,
beispielsweise in Umweltmaßnahmen, werden damit unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Anlagen

Vorwort 
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bei deutschen Kreditinstituten, Bankschuldverschreibungen, Sparkassenbriefen und Festgeldern. Damit tra-
gen wir auch zur Kreditversorgung der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft bei. Insbesondere auch
durch die Vielzahl der staatlichen Anleihen im Anlagebestand und deren Nutzenstiftung für die Allgemein-
heit sehen wir die Geldanlagen des Diözesanhaushalts sinnvoll investiert. Gerade auch weil wir dies in
einem guten Einklang mit unserem kirchlichen Selbstverständnis sehen. An den grundsätzlichen Linien der
Anlagestrategie möchten wir auch zukünftig festhalten.

Im Diözesanrat und seinen Ausschüssen spiegelt sich das Wissen und die Erfahrung aus unterschiedlichen
beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen wider und es wird eine positive Verbindung zwischen den
Katholikinnen und Katholiken und den Gremienentscheidungen gewährleistet. Auch an dieser Stelle gebührt
allen Katholikinnen und Katholiken ein ausdrückliches Dankeschön für die Zugehörigkeit zur Katholischen
Kirche im umfassenden Sinne und für das Mittragen durch die Kirchensteuer im Besonderen. 1.834.218
Katholikinnen und Katholiken hat unsere Diözese Stand Ende 2017, eine sehr bedeutende Zahl. Auch
deren finanzieller Beitrag ist ein wesentlicher Beitrag für die Arbeit der Diözese. Mit der Kirchensteuer, als
zentrale Einnahmenbasis, wird die Arbeit in vielen wichtigen Bereichen ermöglicht.

Um nur wenige Aspekte der auf den folgenden Seiten dargestellten Bereiche zu nennen: Aus dem Jugend-
bereich wird beispielsweise berichtet, dass im Jahr 2017 die jugendspirituellen Zentren weiterentwickelt
wurden. Auch haben wieder über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Angebote der BDKJ Ferienwelt
angenommen, die durch die Mithilfe von über 550 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch-
geführt werden konnten. Außerdem gehen wir auch auf karitative Dimensionen ein, so unter anderem, dass
im Berichtsjahr 1,68 Mio. Euro für die diözesane Regelförderung für Familienzentren bewilligt wurden. Weiter
ist zu lesen, dass für den Zweckerfüllungsfonds diözesane Flüchtlingshilfen im Jahr 2017 93 Anträge einge-
gangen sind und rund 2,21 Mio. Euro bewilligt werden konnten. Bei den Schulen wird u. a. davon 
berichtet, dass die Umsetzung des neuen Bildungsplans mit zu den Aufgaben zählt. An den Freien Katholi-
schen Schulen nahmen im Schuljahr 2016/2017 an 98 Katholischen Schulen rund 25.500 Schüler am Un-
terricht teil. Die Pastorale Konzeption erwähnt in ihrem Bericht die Aktivitäten rund um den Martinusweg
sowie über 480 Teilnehmer, die im Jahr 2017 am Kongress „Ehrenamt verbindet” teilgenommen haben.
Der Bericht aus der Hauptabteilung Pastorales Personal benennt den „Entwicklungsplan Pastoral” und die
„Wandlungs”-Tagungen, an denen im Jahr 2017 über 1.500 Personen zu den Teilnehmern gehörten. 
Kirchenmusikalisch war das Jahr 2017 von Veranstaltungen mit großer Resonanz geprägt. Erwähnen möchte
ich an dieser Stelle den Diözesankirchenmusiktag mit insgesamt 2.200 Sängerinnen und Sängern.

Viele weitere Stichworte ließen sich in diesem Zusammenhang nennen. Ein schönes Beispiel, was mit ver-
einten Kräften möglich wird, ist die Sternsingeraktion: Um den Jahreswechsel waren allein in unserer 
Diözese rund 25.000 Sternsinger unterwegs. Dabei wurden erneut mehr als 5,2 Mio. Euro für Kinder in
Not in über 100 Ländern gesammelt, wofür ich dankbar bin. Ich freue mich, dass die Katholische Kirche in
Württemberg mit diesen und vielen weiteren kirchlichen Leistungen einen wichtigen Beitrag für die 
Gesellschaft erbringt und wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

Bischof Dr. Gebhard Fürst
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Einführung 

Wie bereits in den vergangenen Jahren haben wir
auch diesmal wertvolle Vorschläge und Anregun-
gen aufgegriffen, um unseren Bericht weiterzuent-
wickeln und Sie damit noch besser informieren zu
können. Der vorliegende Bericht soll Ihnen auch
durch seinen Aufbau einen umfassenden Rückblick
auf das Berichtsjahr ermöglichen. 

In seinem ersten Teil (S. 9–49) befasst sich der
Bericht mit der Verwendung der finanziellen Mittel,
die anhand beispielhafter Aufgabenbereiche dar-
gestellt wird. Finanzen sind kein Selbstzweck;
deren Funktion wird besonders dann deutlich,
wenn man die Wirkung ihres Einsatzes in den Blick
nimmt.

In seinem zweiten Teil (S. 50–73) befasst sich
der Bericht dann mit den Finanzdaten selbst. Dar-
gestellt wird das Aufkommen der Kirchensteuer
und seine Verteilung. Nicht das gesamte im Bereich
der Diözese anfallende Kirchensteueraufkommen
ist auch in der Diözese verfügbar. Das in der 
Diözese verfügbare Kirchensteueraufkommen wird
im Grundsatz hälftig zwischen den Kirchengemein-
den und dem Diözesanhaushalt verteilt. Über die
auf den Diözesanhaushalt entfallende Kirchen-
steuer wird in der Jahresrechnung zum Diözesan-
haushalt Rechenschaft abgelegt. 

Der Diözesanrat, ein Gremium mit rund 100
vor allem aus den Kirchengemeinden gewählten
Mitgliedern, ist Kirchensteuerrat der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart. Er beschließt den Diözesanhaus-
halt in öffentlicher Sitzung, ebenso beauftragt er
die Rechnungsprüfung, nimmt diese entgegen und 
stellt den Jahresabschluss fest. Dieser Weg ent-
spricht grundsätzlich der öffentlich-rechtlichen Prü-
fung durch Rechnungshöfe und Prüfungsämter, wie
sie durchweg bei Bund und Ländern stattfindet.

Mit der Prüfung der Jahresrechnung war die Stabs-
stelle Revision beauftragt. Nach der Prüfung er-
folgte deren Präsentation durch die Stabsstelle
Revision in öffentlicher Sitzung des Diözesanrats.
Vom Diözesanrat wurde dann die Jahresrechnung
festgestellt.  

Die Vermögensrechnung zum Diözesanhaus-
halt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Zusätzlich
zur bisherigen schwerpunktmäßig an der Kirchen-
steuerverwendung orientierten Darstellung von
Einnahmen und Ausgaben wurde dieser Bericht um
die Darstellung der Vermögensrechnung ergänzt.
Der Diözesanhaushalt hat weitaus größere Ge-
meinsamkeit mit öffentlichen Haushalten als mit
einer gewerblichen Wirtschaftsführung. Das diöze-
sane Rechnungslegungssystem ist einer kommuna-
len Rechnungslegung näher als einer Rechnungs-
legung nach dem Handelsrecht. Der besseren 
Vergleichbarkeit wegen orientiert sich die in diesem
Bericht dargestellte Vermögensrechnung an einer
handelsrechtlichen Bilanz. Die Vermögensrechnung
weist dennoch den Vorgaben unserer Haushalts-
ordnung geschuldete Unterschiede zu einer han-
delsrechtlichen Bilanz auf. Nähere Ausführungen
dazu enthalten die Erläuterungen zur Vermögens-
rechnung. 

Ein Blick auf die Risiken der finanziellen Ent-
wicklung und Erläuterungen zum Gebäudebestand
beschließen diesen zweiten Teil. 
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Aus dem Diözesanrat

Bild folgt.
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Über 1,8 Millionen Katholiken und Katholi-
kinnen, die durch ihre Arbeit und ihr Vermö-
gen derzeit über 500 Millionen Euro pro
Jahr erwirtschaften, und so viele Menschen,
die auf dieser Grundlage von kirchlichen 
Angeboten profitieren, allein rund 45.500
Kinder in mehr als 880 kirchlichen Kinder-
betreuungseinrichtungen, über 25.000 Schü-
ler und Schülerinnen in 98 katholischen
Schulen oder über 100 finanziell mit dem
INkonzept geförderte ehrenamtliche Grup-
pen im sozialen Engagement – diese Zahlen
umreißen die Verantwortung, die der 
Diözesanrat in unserer Diözese mit seinem
Finanzausschuss hat. 

… heißt für mich: 
Dankbarkeit
Unsere Kirche beglei-
tet Menschen auf
ihrer Suche nach
Gott und gibt Ant-
worten auf Sinnfragen,
so bei Gottesdiensten,
beim Musizieren oder beim Pilgern.
Sie leistet unverzichtbare karitative Arbeit, etwa im
Krankenhaus und mit der Betriebsseelsorge. Sie
bringt Menschen zusammen in den Gemeinden,
Familien- und Jugendfreizeiten oder Bildungsver-
anstaltungen. Dafür legen die Kirchensteuerzahler
die Grundlage! Ich bin dafür sehr dankbar. Umso
mehr bedrückt es mich, dass meine Kirche es den
Menschen immer wieder schwer macht, mit voller
Überzeugung zu ihr zu stehen. Am schlimmsten
sind die Verbrechen des sexuellen Missbrauchs. Ich
hoffe, dass die Menschen sich ihren Glauben nicht
nehmen lassen, sondern ihre Kirche weiter aktiv zu
einem Ort ihres Lebens machen.
Dr. Johannes Warmbrunn, Diözesanratssprecher

… heißt für mich:
Rollenklarheit
Dass in einer profes-
sionell ausgestatte-
ten Institution ge-
wählte Ehrenamtliche
über die Finanzen be-
stimmen, ist ungewöhnlich.
Es erfordert kontinuierliches Arbeiten an einer Kul-
tur von Vertrauen und Rechenschaft, von Transpa-
renz und Verlässlichkeit, von klaren Strukturen,
klaren Rollen und klaren Worten. Entscheidungs-
hoheit, Beratungsabfolge, Berichtswesen, Kontroll-
mechanismen – diese Themen haben in den letzten
Jahren bundesweit an Brisanz gewonnen. In der
Diözese Rottenburg-Stuttgart zeigen wir seit fast
50 Jahren, wie Hauptberufliche und Gewählte,
Fachleute und fachliche Laien gemeinsam Entschei-
dungen erarbeiten. Das hält das Bewusstsein wach,
dass Kirche Sache des ganzen Kirchenvolks ist und
Kirchensteuer das Geld der Kirchenmitglieder.
Unser Rottenburger Modell ist vielleicht langsamer
und konfliktreicher, als wären nur hauptberufliche
Profis zugange, aber dafür tragfähig und vertrau-
enswürdig.
Cäcilia Benedikt-Straub, Finanzausschuss

… heißt für mich:
Strategie
Dank der guten
Wirtschaftslage und
zugewanderter Ar-
beitskräfte aus katho-
lisch geprägten Ländern
können wir uns seit mehre-
ren Jahren über sehr hohe Kirchensteuereinnah-
men freuen. Gleichzeitig ist die europäische und
weltweite Lage instabil und die Mitgliederzahl der
Kirchen nur bedingt zu kalkulieren. Wir verplanen

Verantwortung im Finanzausschuss der Diözese Rottenburg-Stuttgart …
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folglich in unseren Haushaltssitzungen erfreulich
hohe Summen, ohne sie auch nur mittelfristig fort-
schreiben zu können. Diese komplexe Lage erfor-
dert eine komplexe Strategie. Wir haben sie
gefunden, indem wir (1) die Budgets nur moderat
fortschreiben, (2) Rücklagen ausbauen, (3) nach-
haltige Investitionen tätigen, (4) begrenzte Sum-
men für Projekte einplanen, die nur bei einer
entsprechenden Einnahmenlage zur Verfügung ste-
hen, und schließlich (5) aus den Jahresüberschüs-
sen Fonds für aktuelle Aufgaben einrichten. Die
Finanzen müssen dem Leben dienen, nicht umge-
kehrt.
Werner Krahl, Vorsitzender des Finanzausschusses

… heißt für mich: 
Blick für das 
Ganze und 
Achtsamkeit
fürs Detail
Wirtschafts- und Kir-
chensteuerprognosen,
Personalkosten-, Sanierungs-
und Rücklagenkalkulationen und nicht zuletzt de-
mografische Daten müssen in Beziehung gesetzt
werden zu kirchlichen und sozialen Entwicklungen
sowie zu den drei Handlungsebenen Kirchenge-
meinde, Dekanat und Diözese. Das erfordert einen
Blick für Verhältnismäßigkeit und Verteilungsge-
rechtigkeit. Die rund 100 stimmberechtigten und
20 beratenden Mitglieder des Diözesanrats bringen
viele Details auf den Tisch, die der Finanzausschuss
in seine Überlegungen einbezieht. Die Hauptabtei-
lungen des Ordinariats, allen voran die Hauptab-
teilung „Finanzen und Vermögen“ und die
Stabsstelle Revision stellen uns ihre Fachkompe-
tenz zur Verfügung. Für den Blick für das Ganze ist
zusätzlich die Expertise des Bauausschusses und
unserer sieben Sachausschüsse erforderlich, in
denen immer auch Fachleute des Ordinariats mit-

arbeiten. So wird die Arbeit im Finanzausschuss so-
lide, leistbar und menschlich ein Gewinn!
Veronika Rais-Wehrstein, Diözesanratsspräsidium

… heißt für mich: 
Kommunikation
Geld verantwortlich zu
verwalten, ist die
Grundlage. Da wir es
aber mit Finanzmit-
teln zu tun haben, die
Arbeitnehmer und Un-
ternehmen erwirtschaftet
haben und ihrer Kirche zur Verfügung stellen, müs-
sen wir mehr tun. Wir sind den Kirchenmitgliedern,
besonders den Kirchensteuerzahlern, nachvollzieh-
bares Handeln schuldig. Deshalb gibt es diese Bro-
schüre, die Sie gerade in Händen halten. Deshalb
ist die Haushaltssitzung öffentlich und mit einer
Pressekonferenz verbunden. Deshalb stellen wir auf
der Homepage raete.drs.de und im Newsletter für
Kirchengemeinderäte regelmäßig aktuelle finan-
zielle Entwicklungen und Entscheidungen dar. Des-
halb bieten wir Informationsveranstaltungen vor
Ort an und sind als Diözesanratsmitglieder jederzeit
ansprechbar. Uns ist daran gelegen, verständlich
und ehrlich Auskunft zu geben.
Hubert Hiller, Finanzausschuss
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193 Studentinnen und Studenten im Bewerberkreis der
Diözese für Pastorale Berufe
25 Priester in der Berufseinführung 2014/2015 
32 ständige Diakone in Ausbildung 2014/2015
51 Pastoral- und Gemeindeassistentinnen und -assistenten. 

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART AUSBILDUNG PASTORALE BERUFE 

Ausbildung pastorale Berufe

148 Studierende auf 
dem Weg zu einem
pastoralen Beruf

23 Alumnen, Diakone auf 
dem Weg zum Priesteramt 
und Vikare

18 in Ausbildung zum 
Ständigen Diakon

36 Pastoralassistenten/-innen

14 Gemeindeassistenten/
-innen
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Um auch künftig die Seelsorge zu gewährleisten,
ist es für die Diözese Rottenburg-Stuttgart uner-
lässlich, Menschen in pastoralen Berufen auszubil-
den. Dieser Aufgabe widmen sich verschiedene
Einrichtungen: Das Wilhelmsstift in Tübingen und
das Priesterseminar in Rottenburg dienen der Aus-
bildung künftiger Priester, wobei das Priestersemi-
nar auch die Ausbildungsstätten für Pastoral- und
Gemeindereferentinnen und -referenten beher-
bergt. Deren praktischer Ausbildung geht das Stu-
dium der Theologie bzw. Religionspädagogik/
Praktische Theologie voraus, bei dem die Studie-
renden durch das Theologische bzw. Religionspä-
dagogische Mentorat begleitet werden. Für die
Vorbereitung auf das Studium der Theologie wurde
das Theologisch-propädeutische Seminar Ambro-
sianum gegründet, das seit 2009 in Tübingen ver-
ortet ist. Die Sorge für Bedrängte aller Art ist seit
Anfang der Kirche Aufgabe der Diakone. Das
Zweite Vatikanum hat den Ständigen Diakonat
wieder ins Leben gerufen. Das Ausbildungszentrum
für Ständige Diakone ist seit 2011 in Heiligkreuztal.
Die „Diözesanstelle Berufe der Kirche“ wirkt in der
Berufungspastoral und widmet sich neben der Be-
gleitung von an pastoralen Berufen interessierten
Menschen der Berufungspastoral „ad intra“, in
dem es die gemeinsame Verantwortung aller Ge-
tauften und aller bereits in der Seelsorge Tätigen
für die Begleitung und Förderung pastoraler Berufe
wachhält.

Im Folgenden soll der Weg zum Beruf der Pastoral-
referentin/des Pastoralreferenten vorgestellt wer-
den. Frauen und Männer, die sich für den Beruf des
Pastoralreferenten und der Pastoralreferentin inte-
ressieren, studieren katholische Theologie mit dem
Abschluss eines Magister Theologiae. Ebenso ist es
möglich, einen Abschluss für das Lehramt an Gym-
nasien oder beruflichen Schulen, den Master of
Education, anzustreben. Dies geschieht in erster
Linie am Studienort Tübingen, wird aber immer
wieder auch an anderen deutschsprachigen Fakul-
täten getan. Während des Studiums, im Idealfall ab
dem zweiten Semester, sind diese Personen im 
Bewerberkreis des Theologischen Mentorats orga-
nisiert und durchlaufen ein studienbegleitendes
Curriculum. 

Ein vom Theologischen Mentorat begleitetes
einjähriges Pastoralpraktikum durchlaufen Perso-
nen, die sich erst nach Abschluss ihres Theologie-
studiums auf die Bewerbung zur Pastoral-
assistenzzeit vorbereiten. Diese Personen haben
mitunter bereits Erfahrungen in unterschiedlichen
beruflichen Feldern, sind zum Teil nicht mutter-
sprachlich deutsch und haben in ihrem Heimatland
studiert. Für diesen Personenkreis ist das Erlernen
der deutschen Sprache und das Hineinwachsen in
unsere (kirchliche) Kultur ein wichtiger Lernschritt.
Gelingt dies, können sie die Diözese auch durch
ihre interkulturelle Kompetenz bereichern.  Das er-
folgreich durchlaufene Pastoralpraktikum ermög-
licht es, sich auf die Assistenzzeit zu bewerben.
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Das studienbegleitende Programm des Theologi-
schen Mentorats bietet viele Möglichkeiten, das ei-
gene Berufsziel zu klären, eigene Fähigkeiten zu
erkennen und persönliche Kompetenzen zu erwei-
tern. Hierzu dienen Praktika, Seminarveranstaltun-
gen, Workshops, Gemeinschaftserfahrungen, viel-
fältige spirituelle Angebote und individuelle Refle-
xionsgespräche. Ziel ist die Entwicklung und Er-
mächtigung der Person: Es geht um Bildung im
Sinne der Entwicklung von Selbstwahrnehmung,
religiöser Erlebnis- und Sprachfähigkeit, Bezie-
hungskompetenz sowie einer Handlungsorientie-
rung im Dienst am Menschen.

Ein Bewerbungsverfahren regelt die Aufnahme in
die dreijährige Berufseinführung in der zweiten 
Bildungsphase. Die Berufseinführung wird durch
erfahrene Mentorinnen und Mentoren in einer
Seelsorgeeinheit der Diözese und im schulischen
Einsatz – Sekundarstufe I am Gymnasium und 
Sekundarstufe II an einer beruflichen Schule – be-
gleitet. Verschiedene Unterrichtsmodule in der
Kursgruppe bereiten auf diesen Dienst vor und re-
flektieren ihn. Dabei werden im praktischen Kon-
text vor Ort und im theoretischen Kontext der
Kursveranstaltungen religionspädagogische, spiri-
tuelle und pastorale Kompetenzen vermittelt und
entsprechende Schlüsselqualifikationen ausgebil-
det. Eine persönlich geklärte menschliche, spiritu-
elle und berufliche Identität soll wachsen. Die
Teamfähigkeit und die Zusammenarbeit mit den In-
stitutionen der Diözese, mit den anderen pastora-
len Berufsgruppen und mit Ehrenamtlichen wird
gefördert. Nach der Zweiten Dienstprüfung für den
pastoralen und den schulischen Einsatz erfolgt die
Beauftragung durch den Diözesanbischof als Pas-
toralreferentinnen und -referenten. �
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Jugend

6 Mitgliedsverbände im BDKJ
1 Jugendorganisation im BDKJ
organisierte MinistrantInnen in 

18 Dekanaten
18 anerkannte Träger der 

kirchlichen Jugendarbeit
(u.a. Orden, Gemeinschaften, 
Vereinigungen)
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Voraussetzungen und Entwicklungen
für jugendpastorale Angebote

Das Bischöfliche Jugendamt (BJA) ist das Fachamt
für kirchliche Jugendarbeit in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und arbeitet zusammen mit den Mit-
gliedsverbänden und Jugendorganisationen, die
sich im Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) zusammenschließen, daran, dass Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit
haben, Angebote der außerschulischen Jugendbil-
dung zu nutzen.

Das BJA ist darüber hinaus zuständig für die
Koordination und fachliche Weiterentwicklung ju-
gendpastoraler Angebote in der Diözese und hat
den Auftrag, kirchliche Kinder- und Jugendarbeit
sowie Jugendpastoral  auf allen Ebenen zu ermög-
lichen, zu fördern und zu unterstützen.

Jugendpastoral meint das gesamte Wirken der
Kirche im Blick auf junge Menschen. Seit der Würz-
burger Synode haben sich darunter verschiedene
Bereiche spezialisiert: der Religionsunterricht, die
Sakramentenkatechese, soziale Hilfen und die Ju-
gendarbeit. Für Kooperationen dieser Bereiche, für
die Gestaltung von Berührungspunkten und eine
gemeinsame christliche Idee der Jugendpastoral
sieht sich das BJA in besonderer Weise kompetent
und verantwortlich.

Kirchliche Kinder- und 
Jugendarbeit unterstützen

Die Lebensphase Jugend ist eine zentrale für die
Gegenwart und Zukunft der Kirche. Kirchliche 

Kinder- und Jugendarbeit ist ein entscheidender
Anknüpfungs- und Bezugspunkt, um jungen Men-
schen eine Heimat in einer lebendigen Gemein-
schaft zu bieten. Da sich die Lebensphase Jugend
immer schneller und dynamischer weiterentwickelt,
brauchen junge Menschen auch innovative Ange-
botsformen der Jugendpastoral. Eine wichtige Ent-
wicklung der vergangenen Jahre und Monate ist
die Entwicklung und Etablierung von jugendspiri-
tuellen Zentren. 

Die jugendspirituellen Zentren/Jugendkirchen
zeichnen sich durch eine große Diversität/Unter-
schiedlichkeit aus, sowohl in ihrer inhaltlichen Aus-
richtung als auch ihrem organisatorischen Status
von „im Entstehen“ bis „etabliert“. Die 20 Jugend-
kirchen/jugendspirituellen Zentren entwickeln 
aufgrund der pastoralen, personellen und infra-
strukturellen Situation vor Ort ihr eigenes, indivi-
duelles Profil: Es gibt mobile Jugendkirchen, rollie-
rende und solche mit festem Ort und eigenem
(Kirchen-)Raum. Es gibt jugendspirituelle Zentren
mit einer Schwerpunktsetzung in Musik, Firmkate-
chese, Schulpastoral oder mit diakonischem Profil
u. v.m.; auch Art und Anzahl von liturgischen Feiern
variieren.

Die 2013 veröffentlichte Konzeption jugend-
spiritueller Zentren „Gott Raum schaffen“ bietet
für diese Vielfalt und Ungleichzeitigkeit den Rah-
men zur Orientierung.

Buchdienst Wernau

Mit dem Buchdienst Wernau betreibt die Diözese
als Einrichtung des Bischöflichen Jugendamts eine
eigene Fachbuchhandlung im Jugendhaus St. An-
tonius. Der Buchdienst Wernau dient der Verkündi-
gung der Botschaft des Evangeliums und ist daher
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für alle, die in der Diözese Kinder- und Jugendar-
beit, Erwachsenenbildung, Schulpastoral und in an-
deren Feldern der Pastoral arbeiten, ein wichtiger
Dienstleister. Neben religiöser und pädagogischer
Fachliteratur, Karten zu religiösen und anderen Fes-
ten bietet er ein breites Angebot an Büchern, auch
für Kinder und Jugendliche. 

Eine thematisch abgestimmte Auswahl wurde
auch im Jahr 2017 bei insgesamt neun Bücherti-
schen von den Buchhändlerinnen der diözesanen
Buchhandlung vorgestellt, wie etwa auf dem Reli-
gionslehrertag, dem Kinderfranziskusfest, dem
Frauenfest Untermarchtal sowie bei der Jugend-
seelsorger/-innen/-tagung des Bischöflichen Ju-
gendamts. Für die 11.694 registrierten Kundinnen
und Kunden war auch 2017 der Buchdienst Wer-
nau eine gute Anlaufstelle für den Erwerb der
„Bibel Einheitsübersetzung“ sowie dem „Wer-
nauer Adventskalender“. Netzwerkarbeit ist und
bleibt eine wichtige Aufgabe, um einem möglichst
großen Kreis kirchlicher Einrichtungen das vielfäl-
tige Angebot der einzigen diözesanen Buchhand-
lung zu erschließen.

BDKJ Ferienwelt 

Die BDKJ Ferienwelt hatte im Jahr 2017 rund 2.000
Teilnehmer/-innen mit insgesamt 22.000 Über-
nachtungen. Für das Jahr 2018 wurden noch im
Herbst 2017 mehrere neue Formate beschlossen,
die den Bildungsauftrag der BDKJ Ferienwelt im ge-
sellschaftspolitischen Bereich betonen.

550 ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen und 
Honorarmitarbeiter/-innen trugen zur Durchfüh-
rung des Jahresprogramms bei. Insgesamt hatten
wir auf unseren Schulungen, Fort- und Weiterbil-
dungen über 1.100 Einzelanmeldungen zu ver-

buchen. Dieser hohe Schulungsaufwand ist Zeugnis
unseres hohen Qualitätsanspruches. Die Teilneh-
mer/-innen nahmen dies ebenfalls so wahr und be-
noteten unsere Freizeiten und Zeltlager in einer
anonymen Kundenbefragung mit einem Durch-
schnitt von 1,61 bei den Jugendfreizeiten und 1,65
bei den Kinderfreizeiten.

Die Beratung der Dekanate, Kirchengemeinden
und Seelsorgeeinheiten konzentriert sich vor allem
auf Aspekte des Unwetterschutzes, Versicherungs-
fragen und Aufsichtspflicht

Freiwilligendienste in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart gGmbH
(Freiwilligendienste DRS)

Freiwilligendienste sind nach wie vor beliebt: 1.284
junge und erwachsene Menschen sind 2017 ein Frei-
williges Soziales Jahr bzw. einen Bundesfreiwilligen-
dienst (1149), ein Freiwilliges Ökologisches Jahr
(62), einen Bundesfreiwilligendienst 27+ (54) oder
einen Europäischen Freiwilligendienst (3) angetre-
ten. 

23 Freiwillige haben sich in Kirchengemeinden
engagiert. In Kooperation mit „Berufe der Kirche“
und den Hauptabteilungen des Bischöflichen Ordi-
nariates „Pastorale Konzeption“ und „Pastorales
Personal“ bieten die Freiwilligendienste DRS das
Programm „FSJ Pastoral“ an. Auch das Projekt
„geistesblitze“ befasst sich damit, Freiwilligen Kirche
näherzubringen. Spirituelle Bildung im Freiwilligen-
dienst sowie eine Weiterentwicklung der christlichen
Unternehmenskultur soll das katholische Profil des
Trägers schärfen.
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART CARITAS

Caritas – Not sehen und handeln

849 karit. Einrichtungen 
und Dienste

467.752 Menschen in Betreuung

24.302 Mitarbeiter/-innen
16.244 ehrenamtliche 

Mitarbeiter/-innen
878 Kindergärten in kath. 

Trägerschaft mit  

44.267 Kindern in Einrichtungen 
und

8.212 Fachkräften
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CARITAS DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Profil eröffnet Vielfalt –
diözesane Regelförderung 
von Familienzentren

Familienzentren in der Diözese zeichnen sich da-
durch aus, dass unterschiedliche fachliche Perspek-
tiven und Fähigkeiten zugunsten der Familien
gebündelt und miteinander vernetzt werden. Die
verbindliche Zusammenarbeit zwischen der Kirchen-
gemeinde (Familienpastoral), der Caritas (Familien-
beratung) und der keb (Familienbildung) ist dabei
eine unverzichtbare Grundvoraussetzung. Aufgrund
der positiven Ergebnisse zugunsten von Familien, die
in der Phase der Modellförderung von Familienzen-
tren gesammelt wurden, erfolgte 2016 die Entschei-
dung zu einer diözesanen Regelförderung für
Familienzentren. Für diese Regelförderung hat die
Diözese für die (Kindergarten-)Jahre 2017 bis ein-
schließlich 2021 insgesamt 2,5 Millionen Euro im
Diözesanhaushalt eingestellt. In einem ersten An-
tragsverfahren 2017 wurden 28 Anträge – verteilt
über das gesamte Gebiet der Diözese Rottenburg-
Stuttgart – mit einer Fördersumme von insgesamt
1.680.000 Euro bewilligt.

Familien begleiten –
Psychologische Familien- und 
Lebensberatungsstellen

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Psychologi-
schen Familien- und Lebensberatungsstellen steht
der Mensch und seine nächsten Bezugspersonen. So
ist eine der Hauptaufgaben der Beratungsstellen die
Beratung von Familien und Paaren. Die Diözese un-
terhält 7 Beratungsstellen, 4 davon in ökumenischer,
3 in diözesaner und 9 in verbandlicher Trägerschaft.
Beraten werden Familien, Eltern, Ehepaare, Jugend-
liche, Kinder und Großeltern. In etwa 11.200 Bera-
tungsprozessen 2017 haben die Berater/-innen
Menschen in ihrem Alltag und den daraus entste-
henden Sorgen begleitet.

Familien begleiten – 
die Familienpflege

Die Familienpflege stellt einen der größten Leis-
tungsbereiche der katholischen und ökumenischen
Familienpflegedienste der Diözese dar. Die Versor-
gung und Betreuung von Kindern und Familien, die
Sicherung einer Alltagsstruktur und des Familien-
haushaltes im Zusammenspiel mit den Krankenkas-
sen und Sozialhilfeträgern stehen dabei im
Vordergrund. Mithilfe der Mittel zur Förderung von
Familienpflege, welche der Diözesanrat bis 2022 zur
Verfügung gestellt hat, konnten auch 2017 14 An-
träge von Familienpflegediensten und Familienpfle-
gepools mit einer Summe von 500.000 Euro zur
Unterstützung von Familien bewilligt werden.
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Zweckerfüllung
Flüchtlingshilfen –
zunehmender Fokus auf Integration 

Im Jahr 2017 wurden 93 Anträge an den Fonds ge-
stellt. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von
2.211.773,52 Euro bewilligt. Beim größten Teil der
Anträge handelte es sich um Individualhilfe, gefolgt
von Projektanträgen. Das zeigt die hohe Bedeutung
des Fonds: Gerade besonders gelagerte Einzelschick-
sale werden oftmals nicht durch Angebote des Bun-
des oder Landes abgedeckt und drohen in ihrer
Existenz zu scheitern. Bei den Projektanträgen ist ein
zunehmender Fokus auf Integration und Stabilisie-
rung bestehender Angebote zu beobachten. 

Im Herbst wurde der Fonds erneut mit Mitteln aus
dem Jahresüberschuss des Diözesanhaushaltes um
3 Mio. Euro aufgestockt. Damit erhielt er ein Ge-
samtvolumen (ohne Zinserträge) von 18,37 Mio.
Euro. Das Jahr 2017 wurde auch genutzt, um die
erste Phase (drei Jahre) des Fonds auszuwerten und
Nachjustierungen vorzunehmen. Aufgrund dessen
wurden im Herbst neue Richtlinien von der BO-Sit-
zung verabschiedet. Durch die Einführung eines
neuen Förderbereichs wird eine mittelfristige Unter-
stützung der Flüchtlingshilfe – über die klassische
Projektförderung hinaus – sichergestellt.

Förderung karitativer Träger –
christlich-spirituelles Profil 
und Seelsorge

„Die vielfältigen Einrichtungen von Caritas sind Orte,
an denen Kirche als Raum für Heilung und Heil er-
fahrbar werden kann und erfahrbar wird. Dies setzt
ein entsprechendes christlich-spirituelles Profil dia-
konisch-karitativer Einrichtungen und ihres Personals
voraus” (Bischof Dr. Gebhard Fürst). Um karitative
Träger dabei zu unterstützen, wurde in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart ein bislang einzigartiges För-
derverfahren aufgebaut. Seit 2015 flossen mehr als
8 Mio. Euro in die Förderung vielfältiger struktureller
und personeller Maßnahmen zum Auf- und Ausbau
von Seelsorge, zur Pflege des geistlichen Lebens und
zur Stärkung eines spezifischen christlichen/kirchli-
chen/katholischen Profils karitativer Träger. 2017
wurden die Förderrichtlinien weiterentwickelt und
die konzeptionelle Klarheit und die caritastheologi-
sche Reflexion weiter in den Focus gerückt. Die För-
derung hat dabei die bunte Landschaft karitativer
Träger mit ihren je eigenen Chancen und Herausfor-
derungen im Blick und fördert das christliche Profil
in seiner reichen spirituellen Vielfalt.�

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART CARITAS
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SCHULEN DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART  

Schulen – von Anfang an die Welt begreifen

241.211 katholische Schüler/-innen 
24.088 Stunden pro Woche 

erteilter Religionsunterricht
4.801 staatliche/private 

und kirchliche
Religionslehrkräfte
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Religionsunterricht (RU)
an öffentlichen Schulen

Der konfessionelle Religionsunterricht ist in Baden-
Württemberg unumstritten und hat hohe Akzep-
tanz. Den Religionsunterricht inhaltlich, didaktisch
und methodisch auf die jeweilige Schulart, die Al-
tersstufe und ihre Entwicklungsaufgaben sowie den
angezielten Abschluss abzustimmen und sich darin
den gesellschaftlichen Herausforderungen, wie z.B.
Heterogenität, Inklusion oder Digitalisierung zu stel-
len, ist stete Herausforderung der HA IX Schulen.

Neben der Weiterentwicklung der konfessionel-
len Kooperation im RU hat sich, vor allem bedingt
durch Migration und Flucht, die Zahl der Religions-
gemeinschaften, die in Baden-Württemberg Religi-
onsunterricht erteilen, auf 8 erhöht. Damit stellt sich
die Frage nach dem interreligiösen Dialog an Schu-
len deutlicher als bisher, ebenso wie die der Verhält-
nisbestimmung zum im Ausbau befindlichen
Schulfach Ethik bei einer wachsenden Anzahl kon-
fessionsloser und nicht religiöser Schüler und Schü-
lerinnen. 

Die konzeptionelle Arbeit an diesem Miteinan-
der an den Schulen, die Umsetzung des neuen Bil-
dungsplans, mit Beispielcurricula auch für den
konfessionell-kooperativen RU, sowie die Erarbei-
tung von Unterrichtsmaterialien ist derzeit ein wich-
tiges Arbeitsfeld. 

Der Beitrag des Faches Religionslehre über den
Unterricht hinaus zu einem förderlichen Miteinan-
der an Schulen und damit zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt insgesamt ist dabei nicht zu unter-
schätzen. Diesem Anliegen tragen auch die konzep-
tionelle Weiterarbeit an der Schulpastoral und ihr
Ausbau sowie vielfältige Kooperationen von Kirche
und Schule Rechnung. 

Katholische Schulen

Leitlinienprojekte
Ausgehend von den im Herbst 2016 verabschiede-
ten „Leitlinien für die Entwicklung und Profilierung
der katholischen Schulen in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart“ wurden vielfältige Schulentwick-
lungsprojekte gestartet. Damit wird der 2014
begonnene Profilbildungsprozess konsequent fort-
geführt. 

Schulpolitik
Die Festschreibung der 80 %-Förderung im Privat-
schulgesetz wird künftig für eine verlässliche
Grundfinanzierung sorgen, insbesondere dadurch,
dass dieser Kostendeckungsgrad nun alle zwei
Jahre neu überprüft und automatisch angeglichen
wird. Allerdings bleibt dennoch vielfältiger Ge-
sprächsbedarf, beispielsweise beim Ausgleichsan-
spruch für nicht erhobenes Schulgeld, bei der
Aufnahme der Ganztagsangebote ins Schulgesetz
oder bei der finanziellen Ausgestaltung der Inklu-
sion an Schulen in freier Trägerschaft.

Lehrermangel
Der Lehrermangel macht sich in fast allen Schular-
ten deutlich bemerkbar. Kurzfristige Abhilfe soll hier
die Qualifizierung von Haupt- und Werkrealschul-
lehrkräften für die Arbeit an Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren schaffen.

Prävention
In Folge der „Ordnung zur Prävention vor sexuel-
lem Missbrauch und sexueller Gewalt“ wurden im
Schuljahr 2016/2017 an allen katholischen Schulen
Präventionsschulungen durchgeführt. �

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART SCHULEN
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SCHULEN DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Schuljahr 16/17 Schuljahr 15/16 Schuljahr 14/15
Schüler 25.484 25.464 25.148
Grund Werk Realschulen 4.650 4.704 5.255
Gemeinschaftsschulen 736 623 52
Realschulen 5.488 5.615 5.627
Gymnasien 8.413 8.205 8.030
Fachschulen 3.400 3.314 3.394
Sonderschulen 2.797 3.003 2.790

Kindergärten 323 314 312

Schulen 98 95 93
Grundschulen 4 4 4
Grund Werk Realschulen 8 8 9
Gemeinschaftsschulen 2 2 1
Realschulen 16 16 16
Gymnasien 16 16 16
Fachschulen 30 30 30
Sonderschulen 22 19 19

Lehrkräfte 2.377 2.099 2.106
Grund Werk Realschulen 386 355 360
Gemeinschaftsschulen 64 55 **
Realschulen 395 375 422
Gymnasien 746 689 681
Fachschulen * * *
Sonderschulen 786 625 643

Freie Katholische Schulen 

*Aufgrund der hohen Zahl an Honorarkräften ist hier keine aussagekräftige Meldung möglich.
** Die Lehrkräfte der Gemeinschaftsschulen sind in den Zahlen der GWRS- und Realschulen enthalten.
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART PASTORALE KONZEPTION

Pastorale Konzeption

178 Seelsorgeeinheiten 
aktiv im 
Kirchenentwicklungsprozess

148 Beratungsprozesse

1.435 pastorale Mitarbeiter bei 
„Wandlung 2017“ geschult

480 Teilnehmer beim 
Ehrenamtskongress 
„Ehrenamt verbindet“
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PASTORALE KONZEPTION DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Martinsweg

Im Jahr 2017 erfreute sich das Samstagspilgern auf
dem Martinusweg mit über 20 Veranstaltungen un-
gebremster Beliebtheit. Ein Schwerpunkt lag dabei
auf dem Regionalweg Nord und dem Regionalweg
Süd. Erstmals bot die St. Martinusgemeinschaft eine
Fußpilgerreise an und pilgerte auf den ersten vier
Etappen der europäischen Mittelroute von Stom-
bathely, Ungarn, nach Donnerskirchen, Österreich.

Im Netzwerk der Europäischen Kulturzentren
St. Martin von Tours hatte Deutschland und damit
die St. Martinusgemeinschaft e. V. die Präsident-
schaft inne. In Leutkirch fand aus diesem Anlass ein
internationales wissenschaftliches Symposium und
die Vollversammlung des Netzwerks der Europäi-
schen Kulturwege St. Martin mit Teilnehmern aus
8 Ländern statt.

Kirche am Ort

Bei insgesamt 24 Veranstaltungen wurden im Rah-
men der verpflichtenden Fortbildungsreihe „Wand-
lung 2017“ 1.422 pastorale Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu Themen der Kirchenentwicklung ge-
schult. Damit wurden 86% der Beschäftigten er-
reicht (im Vergleich 2015: 77%). Die Teilneh-
menden bewerteten die Veranstaltung im Gesamt-
durchschnitt mit 2,0. Von 273 Seelsorgeeinheiten
sind inzwischen 178 formell in den Prozess einge-
treten. 54 bereiten sich auf diesen Schritt vor. 41
Seelsorgeeinheiten wollten 2017 den Prozess noch
nicht beginnen. 148 Beratungsprozesse wurden
durch KGR-Moderatoren, Gemeinde- oder Organi-
sationsentwickler gefördert. An vielen Orten be-
schäftigen sich Kirchengemeinden auf unterschied-
liche Weise mit pastoralen Grundhaltungen und
Initiativen zur bewussten Wahrnehmung der 
Lebenswirklichkeit am Ort (Sozialraumanalyse/Befra-
gungen, Begegnung mit Menschen an anderen
kirchlichen oder pastoralen Orten). Vielerorts wird

die Seelsorgeeinheit erstmals bewusst als Koope-
rationsebene wahrgenommen (gemeinsame KGR-
Klausuren, gemeinsame Projekte).

Ehrenamt

Der Ehrenamtskongress „Ehrenamt verbindet“ am
21. Oktober 2017 brachte 480 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus allen Teilen der Diözese zusam-
men. Der Kongress thematisierte die Veränderun-
gen in zahlreichen Feldern des freiwilligen Engage-
ments und beschrieb Wege für nachhaltige Weiter-
entwicklungen. Auf www.ehrenamt-verbindet.de
der Diözese werden diese Entwicklungen doku-
mentiert und mit persönlichen Beispielen veran-
schaulicht. In zehn unterschiedlichen Seelsorgeein-
heiten konnten mit Unterstützung des Diözesanra-
tes das Modellprojekt Ehrenamtskoordinator/
-innen für die nächsten fünf Jahre in die Tat umge-
setzt werden. 

Institut für Fort- und Weiterbildung

Der pastorale Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vie-
len Orten gestalten“ beeinflusste das Fortbildungs-
programm durch die Veranstaltungen „WANDLUNG
2017“. Für das hauptamtliche pastorale Personal lag
hier auch der Fokus der Veranstaltungen. Daneben
wurde das Programm der Standardfortbildungen für
das Verwaltungspersonal und die Ehrenamtlichen
aufrechterhalten. Insbesondere im Bereich „Liturgi-
sche Dienste“ ist ein umfangreiches Programm zu
gestalten. Die Nachfrage nach Supervisionen, beson-
ders aber auch nach Gemeindeentwicklungsprozes-
sen und Organisationsberatungen, ist angestiegen.
Moderationen für Kirchengemeinderatswochenen-
den bewegen sich auf etwas niedrigerem Niveau.Die
Nachfrage nach dezentralen Veranstaltungen hält
weiter an.�
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART PASTORALES PERSONAL

Pastorales Personal

1.449 pastorale Mitarbeiter/-
innen in der Seelsorge

585 aktive Priester

340 Pastoralreferenten/-innen 
319 Gemeindereferenten/-innen 

185 aktive Diakone 

64 weitere Pastorale 
Mitarbeiter/-innen
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PASTORALES PERSONAL DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Die Herausforderungen für das Pastorale Personal
sind unverändert hoch. Besonders zwei Themen be-
stimmen die derzeitige Situation: der Prozess „Kir-
che am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ und
der sich abzeichnende weitere Rückgang hauptbe-
ruflicher Mitarbeiter in den pastoralen Berufsgrup-
pen, besonders der Priester. 

Der Prozess „Kirche am Ort –
Kirche an vielen Orten gestalten”

Dem Pastoralen Personal kommt in diesem Prozess
in Zusammenarbeit mit Kirchengemeinde- bzw.
Pastoralräten eine tragende Rolle zu. Viele enga-
gieren sich in wachsendem Maß in diesem Bereich.
Sie tragen aktiv dazu bei, Kirche am Ort zukunfts-
fähig und als Partnerin im Netzwerk mit anderen
für die Menschen engagierten Akteuren im Sozial-
raum zu etablieren. In allen Dekanaten bestehen
Teams, die dem Prozess immer wieder neue Im-
pulse geben. Inzwischen können erste Seelsorge-
einheiten den Prozess abschließen und in einem
selber erarbeiteten „Entwicklungsplan Pastoral“
Schritte in die Zukunft gehen. Dekane und Deka-
natsreferent/-innen sind Schlüsselpersonen in der
konkreten Gestaltung von Kirchenentwicklung.
2017 haben wieder über 1.500 Personen an den
„Wandlungs“-Tagungen teilgenommen und dort
ihre vielfältigen Erfahrungen eingebracht. (Mehr
zum Prozess „Kirche am Ort“ siehe www.kirche-
am-ort.de).

Sicherstellung der Seelsorge – 
Fortschreibung der Stellenplanung

Das hauptberufliche Personal in der Pastoral der
Diözese ist neben dem Dienst in den Seelsorgeein-
heiten und den Gemeinden für Katholiken anderer
Muttersprache (GKaM) auch in weiteren Bereichen
der Diözese eingesetzt. Dazu gehören beispiels-
weise die Klinikseelsorge, Betriebsseelsorge, Hoch-
schulseelsorge, Land- und Citypastoral.

Um auch in Zukunft eine verlässliche Seelsorge
zu gewährleisten, wurden in Verbindung mit dem
diözesanweiten Prozess „Kirche am Ort – Kirche
an vielen Orten“ die Kriterien der bisherigen Stel-
lenplanung überprüft und weiterentwickelt. Dabei
werden ergänzend zum Bereich der Gemeindepas-
toral die kategorialen Stellenanteile auf Dekanats-
ebene dargestellt. Neben der Grundausstattung für
die Seelsorgeeinheiten sind auf Dekanatsebne sog.
„Profilstellen“ für besondere Schwerpunkte ge-
plant. Zudem werden Stellen für die Dekanatsju-
gendseelsorge eingerichtet (u. a. für jugend-
pastorale Zentren).

Die demografische Struktur der Gesellschaft
und deren weitere Entwicklung wird  im Hinblick
auf das zukünftig zur Verfügung stehende Pastorale
Personal deutliche Auswirkungen haben. Der 
Diözesanrat hat daher im Mai 2017 beschlossen,
dass ein Teil der pastoralen Stellen auch mit ande-
ren Berufen besetzt werden kann. Dabei ist zu prü-
fen, welche Dienste ausschließlich durch die bis-
herigen Pastoralen Dienste und Ämter (Priester, Dia-
kone, Pastoralreferenten/-innen, Gemeindereferen-
ten/-innen) wahrgenommen werden können und
welche Aufgaben durch den Einsatz von anderen
Berufen, wie z.B. Sozialpädagogen, im pastoralen
Kontext wahrgenommen werden können.�
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART KUNST, KIRCHENMUSIK UND BERUFUNGSPASTORAL

Kunst, Kirchenmusik und Berufungspastoral

31.700 Sänger/-innen 
in kirchlichen Chören

1.695 nebenberufliche Organisten
und Chorleiter

1,7 Mio. Euro für Orgel-
instandsetzungen

4.488 Besucher/-innen 
im Diözesanmuseum 
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KUNST, KIRCHENMUSIK UND BERUFUNGSPASTORAL DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Christliche Berufung im  
Spiegel der Kunst und der Musik

Diözesanmuseum 
Das Diözesanmuseum konnte im Jahr 2017 zwei
Ausstellungen präsentieren: Bis 31.12. zeigte es die
Ausstellung „Dem Himmel ganz nah. Liturgische
Schätze aus Zwiefalten“ (18.10.2016–31.12.
2017), bei der das Museum eines der bedeutends-
ten Schatzensembles des deutschen Südwestens
der Öffentlichkeit präsentierte. Im Mai eröffnete
zudem die Ausstellung „Körper – Raum – Entgren-
zung. Moderne Bildhauerkunst im Diözesanmu-
seum“ (7.5.2017–30.09.2017), die u. a. mit
Künstlerführungen großes Publikumsinteresse her-
vorrief und moderne Skulpturen aus Schwaben vor
einem christlichen Sinnhorizont verortete. Ein Groß-
ereignis des Jahres 2017 war zudem die Eröffnung
der Bischofsgruft Sülchen, mit der das Diözesanmu-
seum der Öffentlichkeit einen bedeutenden Erinne-
rungsort übergab, der mit hochkarätigen Grabungs-
exponaten über 1500 Jahre Christentumsgeschichte
lebendig werden lässt. 

Gewohnt große Resonanz fanden die Veran-
staltungsreihen des Diözesanmuseums: „Kunst und
Musik“, „Auf Tuchfühlung!“, „Kinder, Kunst und
Kirchenjahr“, „Kirchenkunst hautnah!“ und „Kunst-
gespräch für Frauen“. Auch zur aktuellen Thematik
von Flucht und Migration im Spiegel von Kunst und
Bibel konnte das Diözesanmuseum eine Veranstal-
tung anbieten. Ein weiterer thematischer Schwer-
punkt lag 2017 im Reformationsjubiläum. 

Kunstinventarisierung in den Kirchenge-
meinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Im Jahr 2017 wurde das dritte Dekanat (Calw) voll-
ständig erfasst. Im Dekanat Rems-Murr konnte die
Inventarisierung begonnen werden. Hinzu kamen
Einzelstandorte in anderen Dekanaten, die aufgrund

von Restaurierungen, Profanierungen oder sonstigen
Umständen zeitnah zu inventarisieren waren.

Auch in den jüngst erfassten Standorten wurden
die Notwendigkeit der Inventarisierung von den Kir-
chengemeinden betont und als Unterstützung sehr
dankbar angenommen. Besonders die Kurzinventare
und Fotoaufnahmen sind für die Arbeit in den Ge-
meinden eine grundlegende Hilfe. Dies umso mehr,
da zusätzlich zu den Kurzinventaren konkrete Ver-
besserungsvorschläge im  Hinblick auf die Aufbe-
wahrung und Erhaltung von Kulturgut gegeben
werden.

Es zeigte sich, dass durch die Erfassung der
Kunstgegenstände das Verständnis für deren kultur-
historische Bedeutung (gerade auch für die in Ver-
gessenheit geratenen Objekte) geweckt bzw.
gestärkt wird. Als Ergänzung des „Leitfadens zum
Umgang mit kirchlichem Kunstgut“ wurde eine wei-
tere Handreichung als pastoraler Impuls für die Ge-
meinden erarbeitet. Diese soll dazu dienen, den
Gemeinden vor Ort einen Anreiz zur Einbindung der
Kunstwerke in Liturgie und Andacht zu geben. 

Amt für Kirchenmusik
Das Jahr 2017 war kirchenmusikalisch von verschie-
denen Großveranstaltungen geprägt. Aus Anlass
des 150-jährigen Bestehens des Diözesancäcilien-
verbandes fand im März eine Chorwallfahrt mit 400
Teilnehmer/-innen nach Rom statt. Der Diözesan-
kirchenmusiktag am 23. September in Ellwangen,
Leutkirch und Stuttgart mit insgesamt 2.200 Sän-
ger/-innen stellte einen weiteren Höhepunkt des Ju-
biläumsjahres dar. Dass nur eine Woche später das
Chorfestival der Mädchenchöre des Pueri-Cantores-
Verbandes auf Bundesebene mit 1000 Teilnehmer/
-innen in Rottenburg stattfinden konnte, ist ein
Zeugnis der großen kirchenmusikalischen Band-
breite und der Leistungsfähigkeit der Rottenburger
Domsingschule.
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Weitere Begleitpublikationen zum neuen Gotteslob,
das im Jahr 2013 eingeführt wurde, konnten erstellt
werden (Liedporträts, die Antwortgesänge zum Le-
sejahr B, Themenschlüssel). Diese Publikationen tra-
gen dazu bei, dass der große Reichtum des neuen
Gotteslobes und die musikalische Vielfalt, die darin
steckt, weiter erschlossen werden kann.

Die kirchenmusikalischen Ausbildungskurse für
nebenberufliche Chorleiter und Organisten sind nach
wie vor gefragt und werden vor Ort in erster Linie
von den Dekanatskirchenmusikern getragen. 

Hochschule für Kirchenmusik
Das Studienprofil ist auf die ganze Breite kirchen-
musikalischer Arbeit in den Pfarrgemeinden ausge-
richtet. Angeboten werden ein achtsemestriger
Bachelorstudiengang sowie viersemestrige Master-
studiengänge mit verschiedenen Schwerpunktfä-
chern. Ebenfalls im Haus angesiedelt ist ein
einjähriger Kurs der internen C-Ausbildung, der in
Kooperation mit dem Amt für Kirchenmusik durch-
geführt wird. Zu Beginn des Wintersemesters
2017/2018 waren 41 Studierende, davon neun
Teilnehmer des Kurses der internen C-Ausbildung,
ein Gasthörer und ein Jungstudent, in Ausbildung.
Ziel ist es, junge Menschen im kirchlichen Umfeld
für Kirchenmusik und Liturgie zu begeistern. 

Berufungspastoral
2017 wurde die Berufungspastoral der Diözese in
die Hauptabteilung für Liturgie, Kunst und Kirchen-
musik integriert. Die ästhetische und musische Di-
mension des Christentums und der Kirche soll
damit in ihrem Potenzial für die Berufungspastoral
neu entdeckt werden. 

Die Aufgabenstruktur der Berufungspastoral
hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Ein-
zelberatungen verlieren an Bedeutung, die Darstel-
lung und Vermittlung gelingender Berufs- und
Berufungsbiografien werden wichtiger. 

Ein zentrales Medium hierfür ist das studentisch
produzierte Magazin „berufen“. Der Schwerpunkt
der diözesanen Berufungspastoral liegt in der Er-
möglichung von Berufungsorientierung und -klä-
rung. Neben ca. 30 verschiedenen Angeboten, die
die „Diözesanstelle Berufe der Kirche“ jährlich
(mit-)gestaltet, spielte 2017 das „FSJ pastoral“
eine wichtige Rolle, das 16 Abiturientinnen und
Abiturienten absolviert haben. 

Das Propädeutische Seminar Ambrosianum 
Das Ambrosianum in Tübingen bietet jungen
Frauen und Männern seit September 2017 zwei
Programme. Im klassischen Ambrosianum Spra-
chenjahr bereiten sich Abiturientinnen und Abitu-
rienten auf das Theologiestudium vor. Das neue
Orientierungsjahr Ambrosianum College richtet
sich an Abiturientinnen und Abiturienten, die ein
Studium anstreben, aber in ihrer Studienwahl noch
unsicher sind. Sie haben die Möglichkeit, im Rah-
men einer umfangreichen Kooperation mit der Uni-
versität Tübingen in verschiedene Studienfächer an
der Universität hineinzuschnuppern und ein breit
angelegtes Studium generale zu absolvieren. 

Hintergrund für das Angebot zweier Wege am
Ambrosianum ist die Erkenntnis, dass es nach den
Schulreformen der letzten Jahre und dem Wegfall
der Wehrpflicht für Abiturienten schwieriger gewor-
den ist, im Alter von siebzehn oder achtzehn Jahren
Studien- und Berufsentscheidungen zu treffen. Das
Ambrosianum ermöglicht einen niederschwelligen
Einstieg in den Bereich dieser wichtigen Lebens-
entscheidungen, da die Teilnahme noch keine Vor-
entscheidung für einen Beruf oder eine Berufung
voraussetzt. Für viele Ambrosianer/-innen sind die
Kurse darüber hinaus ein wichtiger Ort, an dem sie
ihre eigene Glaubenserfahrung zusammen mit an-
deren Gleichaltrigen ins Wort fassen und reflektie-
ren können. �

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART KUNST, KIRCHENMUSIK UND BERUFUNGSPASTORAL
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Kirchliches Bauen

5.525 genutzte Gebäude 
in den Kirchengemeinden, 
davon rund

2.404 Kirchen und Kapellen 
1.293 katholische Gemeindehäuser 
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Situation Immobilienbestand

Die Immobiliensituation der Kirchengemeinden in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat sich, wie
schon in den letzten Jahren ausgeführt, auf hohem
Niveau bei etwas über 5.500 Gebäuden konsoli-
diert, sodass jede Kirchengemeinde weiterhin im
statistischen Mittel über mehr als fünf Gebäude
verfügt. Einzelne Abgaben oder Aufgaben von äl-
teren pastoral nicht mehr benötigten profanen Ge-
bäuden führten im Haushaltsjahr 2017 zu einer
ganz leichten Reduzierung der absoluten Zahl des
Gebäudebestandes gegenüber 2016. Zum Jahres-
wechsel 2017/2018 nutzten die Kirchengemeinden
in unserer Diözese 5.525 Gebäude (2016: 5.542).
Davon verfügten die 1.025 (2016: 1.028) katholi-
schen Kirchengemeinden am Stichtag 31.12.2017
in den 4.919 (2016: 4.923) im Eigentum befindli-
chen und 606 (2016: 619) in Trägerschaft/Miete
genutzten Gebäuden insgesamt über 7.952 (2016:
7.969) unterschiedliche eigenständige Nutzungs-
einheiten. 

Von den 7.952 Nutzungseinheiten waren
2.404 Einheiten sakral als Kirchen und Kapellen
genutzt. 5.548 (2016: 5585) Nutzungen waren
nicht sakraler Art. Darunter bildeten die Gemein-
dehäuser mit 1.293 (2016: 1298) Einheiten den
größten Anteil, gefolgt von den 1.139 (2016:
1.140) Pfarrhäusern. Des weiteren nutzten Ende
2017 die 1.025 (2016: 1.028) Kirchengemeinden
unter anderem 1.235 (2016: 1.242) Wohneinhei-
ten und 893 (2015: 867) Kindergärten.

Von den über 5.525 Gebäuden der Kirchenge-
meinden standen Ende 2017 1.982 (2016: 1.986)
Gebäude unter Denkmalschutz, davon alleine
1.464 (2016: 1462) Kirchen und Kapellen.

Baumaßnahmen

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 423 (2016: 460)
Baumaßnahmen an den Immobilien der Kirchen-
gemeinden mit einem Gesamtkostenvolumen von
92,4 Mio. Euro (2016: 129,7 Mio. Euro) durch das
Bischöfliche Bauamt beraten, geprüft und zur Ge-
nehmigung freigegeben. Der deutliche Rückgang
der Baukosten lag zum einen an mehreren über-
durchschnittlich großen Bauprojekten im Kinder-
gartenbereich im Vorjahreszeitraum, die im Berichts-
zeitraum 2017 fehlen, aber in den kommenden
Jahren auch wieder zu erwarten sind. Zum anderen
waren durch die Novellierung der Ausgleichstock-
richtlinien zum Investitionsprogramm 2017 im ers-
ten Jahr der neuen Richtlinien weniger Maß-
nahmen angemeldet worden. 

Den quantitativ größten Anteil bilden bereits
seit Jahren die Sanierungs-, Erhaltungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen an unseren über 2.400
Kirchen und Kapellen. Zu diesem Zweck wurden
2017 alleine 276 (2016: 258) neue Maßnahmen
inklusive weniger Nachfinanzierungen mit einem
Baukostenvolumen von 50,5 Mio. Euro (2016: 51,4
Mio. Euro) begleitet.

Ein zweiter baulicher Schwerpunkt, der auch wei-
terhin ein zweites wesentliches Arbeitsfeld der Ar-
chitekten im Bischöflichen Bauamt bildet, ist die
bauliche Erweiterung und Erneuerung des Kinder-
gartenangebotes in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart. Zum Jahreswechsel 2017/2018 gab es 2.425
Kindergartengruppen an 893 Standorten in Träger-
schaft der kath. Kirchengemeinden.

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART KIRCHLICHES BAUEN
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Im Jahr 2017 wurden davon 13 (2016: 31) größere
Ersatzneubauten bzw. Erweiterungsprojekte sowie
35 (2016: 34) Renovierungen beraten und mit
einem Baukostenvolumen von 21,2 Mio. Euro
(2016: 42,7 Mio. Euro) zur Genehmigung freige-
geben, sodass sich auch in den kommenden Jahren
die Kirchengemeinden stark im Kindergarten- 
bereich engagieren werden.

381 (2016: 374) Renovierungsmaßnahmen
mit einem Baukostenvolumen von 69,9 Mio. Euro
(2016: 64,8 Mio. Euro) standen 42 Neubau-/Erwei-
terungsmaßnahmen (2016: 86) mit einem Baukos-
tenvolumen von 22,6 Mio. Euro (2016: 64,9 Mio.
Euro) gegenüber. Der deutliche Rückgang im Be-
reich der Neubauten ist vor allem mit dem um
mehr als 20 Mio. Euro gesunkenen Baukostenvo-
lumen für neue Kindergartenmaßnahmen sowie
dem Einmaleffekt von Großprojekten im Berichts-
jahr 2016 zu erklären, sodass dadurch nun die
Werte insgesamt wieder auf das Niveau von 2015
und den Jahren davor eingependelt haben.

Ausblick

Neben der kontinuierlichen Pflege und dem Erhalt
der vielen Kirchen und Kapellen wird in den nächs-
ten Jahren die Erneuerung und der Ausbau der Kin-
dergärten für die Kirchengemeinden weiterhin im
Mittelpunkt ihrer Bautätigkeit stehen, wenngleich
der Höhepunkt der Bautätigkeiten im Kindergar-
tenbereich absehbar erscheint. Dabei liegt der
Schwerpunkt des Kindergartenengagements in den
urbanen Zentren, wohingegen die sanierungsbe-
dürftigen denkmalgeschützten Kirchen vor allem in
den historisch katholischen Regionen im Süden
und Osten der Diözese zu finden sein werden. 

Darüber hinaus wird die Diskussion und der zu-
künftige Umgang mit der Gruppe der 1.139 Pfarr-
häuser sowie der Gemeindezentren aus den1960er-
und 1970er-Jahren immer zentraler werden, da
z. B. diese Gemeindezentren, häufig in Sichtbeton
errichtet, bautechnisch dringend saniert werden
müssen, aber in der Regel in ihrer Größe und ihrem
Zuschnitt nicht mehr den pastoralen Bedürfnissen
von heute und morgen entsprechen.

Kommission für sakrale Kunst

Insgesamt nur vier, dafür aber sehr komplexe 
Altarraumgestaltungen wurden im Berichtszeit-
raum 2017 in der etablierten Form von anonymi-
sierten Künstlerwettbewerben unter Federführung
des Bischöflichen Bauamtes durchgeführt. Gegen-
über dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang
um drei Projekte. Mit 2015 und 2014 entspricht es
aber auch einem längeren Mittelwert, da in diesen
beiden Jahren jeweils drei Neugestaltungen bera-
ten wurden.

Umwidmungskommission

Im Jahr 2017 wurde, nachdem es im Jahr 2015 kei-
nen und 2016 drei Anträge aus den Kirchengemein-
den gegeben hatte, ein Antrag an die Kommission
zur Umwidmung sakraler Räume gestellt und bera-
ten. Dieser Antrag wurde vor Ort pastoral, baulich
und denkmalpflegerisch überprüft und schließlich
von der Kommission befürwortet. �
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART WELTKIRCHE 

Weltkirche 

5,60 Mio. Euro Kirchensteuer-
mittel über den VDD

5,85 Mio. Euro von der Diözese 
selbst vergebene Mittel 

3,76 Mio. Euro aus dem 
Zweckerfüllungsfonds 
Flüchtlingshilfe

805.449 Euro aus den Stif-
tungen der DRS für 
weltkirchliche
Zwecke
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Solidargemeinschast Weltkirche 

448 bewilligte Anträge in 83 Ländern weltweit: Das
ist die Jahresbilanz 2017 der Hauptabteilung Welt-
kirche. Unterstützt wurden Partnerdiözesen oder Or-
densgemeinschaften in Afrika, Asien, Lateinamerika
und Osteuropa. 448 Beiträge dazu, dass die kirch-
lichen Partner kompetent den Zeichen der Zeit be-
gegnen und Entwicklungsbeiträge für ihre Gesell-
schaften und darüber hinaus leisten können. 2017
wurde der 50. Geburtstag der Hauptabteilung Welt-
kirche gefeiert. Obgleich ein solcher dazu einladen
könnte, in der Vergangenheit zu schwelgen, ging es
vorrangig um die aktuellen Herausforderungen und
Chancen weltkirchlicher Arbeit. Flucht und Vertrei-
bung, Bürgerkriege, Klimawandel und Armut kamen
zur Sprache. Aber auch die Aufbrüche in den Kirchen
des Südens, die sich oft mit weniger Mitteln, dafür
mit viel missionarischer Hoffnung gestalten. Weg-
weisend waren auch die Vernetzungen, die sich zwi-
schen den weltkirchlichen Partnern der Diözese
Rottenburg-Stuttgart selbst ergeben haben – denn
sie brachen das Bild des helfenden Nordens und des
empfangenden Südens auf. Vielmehr ist an vielen
Stellen das Bewusstsein gewachsen, dass alle vor
den gleichen globalen Herausforderungen stehen.
Aber auch im Hinblick auf die solidarischen Hilfen
war 2017 ein intensives Jahr. Von den 998 Anträ-
gen, die im Jahr 2017 registriert und bearbeitet
wurden, konnten 448 mit Zuschüssen von insge-
samt 11 Mio. Euro bewilligt werden, wovon 9,3
Mio. Euro zum 31.12.2017 abgeflossen sind. Für
die Bewusstseinsbildung im Inland wurden
68.561,03 Euro aufgewendet.

Mit knapp 40 Prozent des Gesamtvolumens stellt
die weltkirchliche Flüchtlingshilfe den größten 
Sektor dar. Gefolgt wird dieser von den Zuschüssen
zu kirchlichen Infrastrukturmaßnahmen wie Kirch-
bauten oder Bildungshäusern, die 17,5 Prozent aller 
Zuwendungen ausmachen. In die Gesundheits- und
Sozialarbeit (10 Prozent) und die Bildungsarbeit
(8,4 Prozent) flossen ebenfalls nennenswerte 
Anteile.

Der größte Teil der Hilfsgelder (4,36 Mio. Euro)
stammt aus den im Rahmen der Vorwegausgaben
bereitgestellten Kirchensteuermitteln für „Mission
und Entwicklungshilfe“ sowie für die „Hilfe für die
Kirchen Europas“. Projekte zur Vermeidung von
Fluchtursachen wurden mit 3,76 Mio. Euro aus dem
Zweckerfüllungsfonds Weltkirchlicher Flüchtlings-
hilfe bestritten, der sich aus Kirchensteuerüber-
schüssen seit 2014 speist. Die restlichen Mittel
stammten aus Erträgen aus der Vermögensverwal-
tung der weltkirchlichen Stiftungen und freiwilligen
Zuwendungen. Zusätzlich flossen 5,6 Mio. Euro
2017 aus den Beiträgen der Diözese für den Ver-
band der Diözesen Deutschlands in den Topf „Welt-
kirche und Mission“ der Deutschen Bischofs-
konferenz. Weitere 11,59 Mio. Euro ergaben die
verschiedenen Kollekten und Sammlungen für die
weltkirchliche Arbeit, die 2017 in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart durchgeführt wurden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
dem Jahresmagazin "Der geteilte Mantel 2018"
der Hauptabteilung Weltkirche
(https://weltkirche.drs.de/fileadmin/user_files/133/
Dokumente/Download/013-Mantel-2018-2.ATK-
ES-WEB.pdf).�
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2017 2016 2015
in Euro in Euro in Euro

Afrikatag  125.965,87 101.596,89 101.752,35 
Fastenopfer der Kinder  25.392,15 26.310,44 19.080,25
Misereor 3.479.811,75 3.193.818,26 3.192.736,51
Heilig Grab und Heilig Land  207.857,44 204.550,74 203.574,41
Missio-Kollekte 348.307,67 328.425,37 288.764,62
Adveniat 1.388.335,07 1.407.416,38 1.505.799,30
Renovabis 251.666,48 260.122,91 265.161,94
Krippenopfer der Kinder  125.001,51 120.330,20 126.884,43
Adveniat-Patenschaften 38.383,99 41.878,35 153.274,16
Miteinander teilen 50.000,00 53.000,00 47.824,56
Sternsinger 5.105.347,50 5.116.139,14 5.014.771,97
Verschiedene Missionszwecke 100.753,40 277.801,63 164.028,59
Katechisten im Sudan 150,00 0,00 300,00
Priesterausbildung in Osteuropa 44.542,76 41.111,03 42.037,47
Aktion Prim 302.940,67 368.676,26 302.472,05

Fluthilfe Pakistan 0,00 0,00 0,00
Summe 11.594.456,26 11.541.177,60 11.428.462,61

Die Ergebnisse der Sammlungen und Kollekten für die Weltkirche
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Kirche und Gesellschast

94.147 Übernachtungen in den
Familienferiendörfern

283.000 Unterrichtseinheiten 
der Katholischen 
Erwachsenenbildung (keb)

636.329 Teilnehmer/-innen 
bei Veranstaltungen 
der keb
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Klimaschutzkonzept und 
Nachhaltigkeitsleitlinien

Die HA XI Kirche und Gesellschaft koordinierte im
Jahr 2017 die Fertigstellung und die Beschlussfas-
sung des „Integrierten Klimaschutzkonzepts“ der
Diözese. Mit dem Klimaschutzkonzept setzt sich die
Diözese auf der Basis valider Energiedaten über-
prüfbare Ziele zum Klimaschutz. Bis zum Jahr 2020
soll der CO2-Ausstoß der Diözese, bezogen auf das
Basisjahr 2015, um 15% reduziert werden, bis
zum Jahr 2050 wird eine Reduktion um 85% an-
gestrebt.

Unter Federführung der HA XI wurden „Nach-
haltigkeitsleitlinien“ für die Diözese erarbeitet. Sie
stellen eine Selbstverpflichtung der Diözese zu
nachhaltigem Handeln dar mit dem Ziel einer Syn-
these ökonomischer Umsicht, ökologischer Weit-
sicht und sozialer Rücksicht. 

Digitalisierung und Social Media

Schwerpunkt der Jahreskonferenz 2017 waren die
Herausforderungen der Digitalisierung, ihre Chan-
cen und Risiken. Es entstand daraus ein ressortüber-
greifender „SocialMediaStammtisch“, in dem erör-
tert wird, wie der Digitalisierungsprozess kritisch
und hilfreich begleitet werden kann und wie soziale
Medien für die Wahrnehmung des Auftrags der Kir-
che sinnvoll eingesetzt werden können. 

Neue Homepage

Mit der neuen Homepage präsentiert die Hauptab-
teilung jetzt zielgruppenorientiert ihre Themen im
Design der Diözese. Es ist gelungen, die Identität
und die gemeinsame Verantwortung der Fachbe-
reiche in „Kirche und Gesellschaft“ in ansprechen-
der Weise zu kommunizieren. Interessierte finden
uns unter: https://kirche-und-gesellschaft.drs.de

Bibelarbeit

Die Arbeitsstelle für Bibelpastoral präsentierte
2017 ihr neues Konzept. Es sieht u. a. vor, Gruppen
und Gemeinden Praxisanleitungen für die Bibelar-
beit online zur Verfügung zu stellen. In Kooperation
mit der Kath. Erwachsenenbildung, Gemeinden
oder Dekanaten sowie dem Institut für Fort- und
Weiterbildung werden Kurse angeboten. In Koope-
ration mit dem Kath. Bibelwerk entstand ein Lectio-
Divina-Heft zu elf Texten aus der Apostelgeschichte. 

Theologische Bildung

In der Reihe „Spirituelle Theologie“, die religiöse,
spirituelle und theologische Bildung umfasst, wur-
den zwei diözesane Studientagungen mit 70 Teil-
nehmenden aus breit gestreuten Tätigkeitsfeldern
durchführt. Ein besonderer Schwerpunkt mit meh-
reren Tagungen war im Lutherjahr das Thema 
Reformation.

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART KIRCHE UND GESELLSCHAFT 
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Bündnis  für den ländlichen Raum

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart, vertreten durch
die HA Kirche und Gesellschaft, hat gemeinsam mit
der Erzdiözese Freiburg, dem Gemeinde- sowie
dem Landkreistag, den Wohlfahrtsverbänden, IHK,
Handwerkskammer und weiteren Partnerorganisa-
tionen das Bündnis für den ländlichen Raum ge-
gründet und in einem Positionspapier die für die
ländlichen Räume Baden-Württembergs bedeu-
tendsten Herausforderungen benannt. Das Bündnis
arbeitet eng mit dem Kabinettsausschuss Ländli-
cher Raum und dem Landwirtschaftsminister Peter
Hauk zusammen. 

Kirche und Kommune

Sozialräumliche Gemeindeentwicklung, besonders
in ländlichen Räumen, gelingt nur durch ein gutes
Zusammenwirken aller örtlichen Akteur/-innen.
Beim Studientag Landpastoral, in Kooperation mit
den Landverbänden und der HA IV Pastorale Kon-
zeption, lag der inhaltliche Schwerpunkt auf den
Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zwischen Kir-
che und Kommune besonders im ländlichen Raum
zu intensivieren. 

LAG Senioren

Das Forum Katholische Seniorenarbeit in der 
Diözese setzte sich intensiv mit dem Siebten Alten-
bericht der Bundesregierung auseinander. Darin er-
halten die Kommunen den Auftrag, umfassend
Strukturen zu schaffen, damit ältere Menschen
möglichst in ihrer gewohnten Umgebung leben
und alt werden können. Es geht um eine altersge-
rechte Lebensgestaltung insgesamt. Hierbei sind
auch die Kirchen gefragt. Sie sind aufgefordert, in
Kooperation mit Kommune, Zivilgesellschaft, Ge-
werbetreibenden und Dienstleistern, nach geeig-
neten Ansätzen und Lösungen zu suchen. 

Farbe bekennen

Am Tag des Grundgesetzes, dem 23. Mai, initiierte
die Hauptabteilung XI die Aktion „Farbe bekennen
für Demokratie und eine offene Gesellschaft“. In
acht Städten des Landes wurde eine „öffentliche
Mittagspause“ abgehalten. Es entstand ein buntes,
vielfältiges Abbild unserer pluralen Gesellschaft.
Ca. 50 Organisationen schlossen sich der Initiative
an.  �
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Medien und Öffentlichkeitsarbeit

35 Referent/-innen 

151 Veranstaltungen

756 Zeitstunden

4.356 Teilnehmer/-innen 
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Orientierung durch Bildung 
und Verkündigung

Im Zeitalter der Digitalisierung kommen in rasender
Geschwindigkeit vielfältige und tief greifende Ver-
änderungen auf die Menschen zu. Die Digitalisie-
rung ist ein Totalphänomen, das die Menschen auf
allen Ebenen betrifft. Berufs- wie Privatleben, Wirt-
schaft, Gesellschaft, Politik – alles ist einem rasan-
ten Wandel unterzogen. Viele Menschen stehen
dem hilflos und ratlos, skeptisch und sorgenvoll ge-
genüber. Die Aufgabe der kirchlichen Medienarbeit
ist es daher, auch den Menschen Orientierung und
Hilfe zu geben, Menschen zu befähigen, ihre Zu-
kunft kritisch, aber kreativ in die Hand zu nehmen.
Dazu trägt die Rundfunkverkündigung der Diözese
Rottenburg-Stuttgart bei, die mit ihren täglichen
Impulsen im öffentlich-rechtlichen wie im privaten
Rundfunk viele Millionen Hörer pro Woche erreicht.
Dazu tragen aber auch insbesondere die Kurs- und
Fortbildungsangebote der Fachstelle Medien bei,
die Multiplikatoren und Mitarbeiter in praxisnahen
Kursen im Katholischen Medienhaus in Stuttgart-
Degerloch schult oder in E-Learningkursen überall
in der Diözese und sogar darüber hinaus. E-Lear-
ningkurse werden als reines Internetlernen ange-
boten und als Blended-Learning-Kurse mit Präsenz-
phasen (meist am Anfang und Ende des Kurses).
So wurde zum Beispiel ein E-Learningkurs zum
Thema „Impressum, Bildrecht und Co“ angeboten,
um Multiplikatoren in den nicht immer ganz einfa-
chen Fragen des Medienrechts eine Hilfestellung
zu geben. Kurse wie „Flyer und Plakate kreativ ge-
stalten“ oder „Fotografieren bei Veranstaltungen“,
die im Medienhaus in Degerloch stattfinden, qua-
lifizieren Haupt- und Ehrenamtliche für ihr tägliches
Geschäft. 

Darüber hinaus bietet die Fachstelle Medien in Ko-
operation mit der Evangelisches Medienhaus
GmbH ein Netzwerk von ca. 35 Medienreferenten/
-innen an. Dies sind Menschen aus pädagogischen
Berufen, die von den beiden kirchlichen Stellen ei-
gens aus- und fortgebildet werden und für Veran-
staltungen zu Fragen der Medienerziehung, des
Umgangs mit Medien, medienethischen und me-
dienpraktischen Fragen zur Verfügung stehen. 

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 151 Veran-
staltungen durchgeführt.  Innerhalb von 756 Zeit-
stunden wurden 4.356 Teilnehmer/-nnen erreicht.

Von den 3 medienpädagogischen Broschüren
für Eltern zum Thema Internet, Smartphone und So-
cial Media wurden rund 2.100 Exemplare bei der
Fachstelle bestellt. Diese Broschüren entstanden
schon vor einiger Zeit durch Förderung durch die
Bischöfliche Medienstiftung der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und werden permanent überarbeitet
und neu aufgelegt. Sie werden kostenlos abgege-
ben. Ebenfalls in Kooperation mit der Medienstif-
tung sowie mit dem Institut für digitale Ethik der
Hochschule der Medien in Stuttgart erscheint ein
monatlicher Newsletter zu medienethischen und
medienpolitischen Fragestellungen der Digitalisie-
rung. Digital:Gut:Leben heißt dieser Newsletter, der
natürlich kostenfrei über die Homepage der Me-
dienstiftung www.medienstiftung.info bezogen
werden kann und der sich wachsender Abonnen-
tenzahlen erfreut. �
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Kirchengemeinden und Personal

1.028 Kirchengemeinden
19.500 km² Gesamtfläche 

der Diözese

1.834.218 Katholiken/-innen
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KIRCHENGEMEINDEN UND PERSONAL DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART 

Abteilung Personalverwaltung 

Neben den allgemeinen und kontinuierlich laufen-
den Aufgaben der Abteilung Personalverwaltung,
wie beispielsweise die Umsetzung und Weiterent-
wicklung der AVO-DRS und deren Entgeltordnung,
gab es im Jahr 2017/2018 mehrere zeitintensive
Projekte zu betreuen. Insbesondere war die Perso-
nalverwaltung durch den Ausbau des eingesetzten
Personal-Management-/Gehalts- und Stellenplan-
programms Personal Office im Zuge der Weiterent-
wicklung zusätzlich gefordert. Personal Office wird
sukzessive mit zahlreichen Anwendungen (Apps) er-
gänzt , die ein zeitgerechtes Instrumentarium brin-
gen. Entsprechende Apps sind zum Beispiel die
Reisekostenabrechnung und die Urlaubs- und Fehl-
zeitenverwaltung (derzeit in der Pilot-Phase), sowie
in späteren Ausbaustufen das elektronische Bewer-
bermanagement und die elektronische Personalakte. 

Schwerpunkte lagen bei der Personalgewin-
nung. In stetigem Austausch mit der Stabstelle Ent-
wicklung wurden mögliche Strategien und Maß-
nahmen zur Personalgewinnung erörtert. Die Abtei-
lung Personalverwaltung war speziell beim Ausbau
von Ausbildungsplätzen aktiv. Insbesondere die Zu-

sammenarbeit mit Schulen und Hochschulen wurde
verstärkt. So konnten aktuell zwei Studienplätzen für
das Studium des gehobenen Verwaltungsdienstes
und der allgemeinen Finanzverwaltung geschaffen
werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2017 war die
Einholung von erweiterten Führungszeugnissen mit
Selbstauskunftserklärung und Verhaltungskodex von
allen vorlagepflichtigen Klerikern, Kirchenbeamten
und Beschäftigten entsprechend dem "Bischöflichen
Gesetz zur Vorlage von erweiterten Führungszeug-
nissen im Rahmen der Prävention von sexuellem
Missbrauch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart".
Bei dieser Aktion wurden über 3.400 erweiterte
Führungszeugnis angefordert und deren Vorlage
überwacht. Einen großen Anteil der Arbeitskraft
nahm auch die Mitwirkung bei der Evaluierung und
Neukonzeption für den Personalbericht und die
Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsvertrags-
rechts, wie zum Beispiel das Problemfeld Arbeit-
nehmerüberlassung – AÜG mit erheblicher
Relevanz, vor allem im Bereich der Verbände ein.
Ebenso wurde intensiv bei der Novellierung der
Mitarbeitervertretungs-Ordnung mitgewirkt, die
2018 abgeschlossen worden ist. 

Mitarbeiter/-innen nach Berufsgruppen (Dienstarten) 
2017 MAK Personen

Anzahl Männer % Frauen % Ø-Alter
Auszubildende/Praktikanten 142,23 143 54 37,76 89 62,24 25,39
Beschäftigte 1.353,04 1.987 393 19,78 1.594 80,22 49,89
Beamte 122,90 129 81 62,79 48 37,21 49,87
Priester 610,24 629 629 100,00 52,97
Diakone im Zivilberuf (DiZ) 13,68 90 90 100,00 59,12
Ständige Diakone 91,88 95 95 100,00 56,40
Gemeindereferent/-innen 255,43 319 46 14,42 273 85,58 48,08
Pastoralreferent/-innen 294,72 340 158 46,47 182 53,53 49,60
Pastorale Mitarbeitende 52,08 64 17 26,56 47 73,44 56,66
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Diözesanarchiv

1.500 jährige christliche 
Bestattungstradition
in Sülchen

593 Nutzer/-innen im Lesesaal 
des Diözesanarchivs
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DIÖZESANARCHIV DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART 

Neue Erkenntnisse 
zur (Vor-)Geschichte 
der Sülchenkirche

Mit zwei umfangreicheren Projekten weckte das
Diözesanarchiv 2017 das Interesse der Öffentlich-
keit. Im November konnte rechtzeitig zur Wieder-
einweihung der Sülchenkirche das in Zusammen-
arbeit mit der Dompfarrei erarbeitete Buch „Die
Sülchenkirche bei Rottenburg“ präsentiert werden.
Darin sind in zahlreichen Aufsätzen namhafter Au-
toren die spektakulären Ergebnisse der mehrjähri-
gen Ausgrabungen in der Sülchenkirche zusam-
mengefasst. Sie werden ergänzt durch weitere Bei-
träge zu verschiedenen Themen rund um die Sül-
chenkirche und die darin befindliche Grablege der
Rottenburger Bischöfe.

Aus der Geschichte lernen?

Bereits im März zeigte das Diözesanarchiv die in
Zusammenarbeit mit dem Verein „Vertriebene – 
Integration – Verständigung e. V. Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Vertriebenenorganisationen“
zusammengestellte Ausstellung „Verlorene Heimat
– willkommen in der Fremde; 1945 und 2015“.
Durch ihren Brückenschlag von der Geschichte der
Heimatvertriebenen in der Nachkriegszeit zur Si-
tuation der heutigen Flüchtlinge erfuhr die Ausstel-
lung vor allem in ihrer Auftaktveranstaltung einen
erfreulichen Zuspruch. �

2017 2016 2015

Schriftliche Anfragen 2.370 2.304 1.866

Amtliche Anfragen betr. Dienstsiegel für BO-Abteilungen, 

Dekanate, Pfarreien, Kirchenpflegen, 

Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache 25 37 31

Benutzungen im Lesesaal 593 613 570

Fortbildungen und Referate zur Verwaltung und Sicherung 

von Schriftgut der Pfarreien und Dekanate im Rahmen 

des Fortbildungsprogramms des Instituts für Fort- und Weiterbildung 

sowie Schulungen vor Ort 6 5 12

Archivpflegefahrten zur Beratung, Mithilfe bei der Ordnung 

amtlicher Unterlagen sowie zur Vorbereitung und Durchführung 

von Archivgutübernahmen von Pfarreien, Dekanaten, Verwaltungszentren, 

Kirchenpflegen, Orden, Verbänden und Vereinen 81 76 91

Übernahmen von Pfarr- und Dekanatsarchiven ins DAR 35 47 43

Reliquien:

• Reliquienzugänge 25 21 15

• Reliquienbereitstellungen für Altarweihen und Wetterkreuze 9 8 7

• Schriftliche Auskünfte zu Altarheiligen und Reliquien 11 19 13
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Kommission sexueller Missbrauch (KsM)

Zur Verfolgung, Klärung und Bearbeitung von Miss-
brauchsfällen hat der Bischof von Rottenburg-
Stuttgart im Jahr 2002 „Regularien zum Vorgehen
bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart“ erlassen und die
„Kommission sexueller Missbrauch“ (KsM) als 
beratendes und vertrauensbildendes Gremium ein-
gesetzt. Jeder Verdacht auf sexuellen Missbrauch
Minderjähriger oder Schutzbefohlener muss aus
allen Einrichtungen der Diözese unverzüglich dem
Diözesanbischof und möglichst zeitgleich auch der
Kommission sexueller Missbrauch mitgeteilt wer-
den (KABl 2015, 464, § 8).

Frau Dr. Monika Stolz, ehemals Mitglied des
Landtags und Sozialministerin, ist seit 2014 Vorsit-
zende der KsM. In der Kommission wirken haupt-
amtliche Mitarbeiter/-innen der Diözese sowie
ehrenamtlich Tätige zusammen und bringen ihre
jeweilige Profession und Perspektive aus Pastoral,
Kirchenrecht, Pädagogik, Medizin und Justiz in die
Beratungen ein. Die Arbeit der KsM wird unter-
stützt durch eine Geschäftsstelle am Bischöflichen
Offizialat; Geschäftsführer ist derzeit Erwin Wespel.

Im Jahr 2017 wurden in der Kommission 25
Verdachtsfälle beraten. Dazu zählen neue Fälle von
sexualisiertem Missbrauch unterschiedlicher Inten-
sität, aber auch Grenzverletzungen, denen die
Kommission sexueller Missbrauch frühzeitig und in
jedem Fall nachgehen will. Sie traf sich im Jahre
2016 zu 7 Sitzungen (dazuhin ein Treffen mit dem
Bischof), um Berichte und Meldungen zu Fällen 
sexuellen Missbrauchs zu gewichten, Wege des
Umgangs mit einschlägigen Vorwürfen an Kleriker,
Ordensangehörige, haupt-, neben- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern der Diözese zu beraten und
Schritte der Anerkennung erlittenen Leids, der 
Therapie sowie der Prävention dem Bischof vorzu-
schlagen. 

Auch für rechtlich selbstständige Einrichtungen der
Diözese ist die Kommission Beratungs- und Auf-
sichtsinstanz. Alle gemeldeten Vorwürfe werden
wahrgenommen, auf ihre Plausibilität geprüft und
ggf. auch unabhängig von den betroffenen Einrich-
tungen gewichtet, um angemessene und notwen-
dige Schritte dem Bischof vorzuschlagen. Wege der
weiteren Begleitung von Betroffenen werden an-
gebahnt. Die Anerkennung der Arbeit der staatli-
chen Strafverfolgungsbehörden ist vorausgesetzt. 

Weil es beim Umgang mit Vorwürfen sexuellen
Missbrauchs nicht nur rückblickend um Klärung
und Aufarbeitung, sondern immer auch voraus-
schauend um Prävention und damit die Verhinde-
rung künftiger Taten geht, nimmt die diözesane
Präventionsbeauftragte als beratendes Mitglied an
allen Sitzungen der KsM teil.

2017 wurden folgende Ausgaben getätigt:
Kosten für Therapie für Betroffene: 27.000 Euro
Leistungen in Anerkennung erlittenen Leids:
13.000 Euro 
Neu bekannt gewordene Beschuldigte:
16 (Kleriker, Laien, Ehrenamtliche)

Die Kommission lädt regelmäßig Fachleute für qua-
lifizierte Informationen ein; einzelne Mitglieder 
besuchen Fortbildungsveranstaltungen und Tagun-
gen oder bilden sich durch Fachkontakte fort. Die
oft jahrelange Mitarbeit in der Kommission ist ein
besonderer Erfahrungsschatz. Die Kommission se-
xueller Missbrauch geht mit ihrer Kompetenz jedem
bekannt gewordenen Vorfall nach. 

Die Veröffentlichung der MHG-Studie zum
Missbrauch in der katholischen Kirche wirft eine
Fülle von Fragen auf, die auch die Kommission 
sexueller Missbrauch aktuell sehr beschäftigen.�
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STABSSTELLE PRÄVENTION DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART 

Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz

• An vielen Orten:
Arbeit am Schutz von Anvertrauten 

• Highlight: 
Tagung „Institutionelle Schutzkonzepte – 
Herausforderung für die kirchliche Arbeit“
am 29. Mai in Stuttgart-Hohenheim

• Vorbereitet für den Ernstfall: 
Leitfaden „Sicher handeln bei Verdacht 
auf sexuellen Missbrauch durch 
Mitarbeiter/-innen in Kitas“

Im Jahr 2017 wurde an vielen Orten in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart weiter an der Verbesserung des
Schutzes vor sexuellem Missbrauch gearbeitet. In
Schutzkonzepten sollen verschiedene, aufeinander
abgestimmte Maßnahmen beschrieben werden, mit
denen das Risiko von sexuellen Übergriffen verringert
wird. Die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugend-
schutz im Bischöflichen Ordinariat koordiniert die Ak-
tivitäten und unterstützt die Träger vor Ort dabei, die
Präventionsordnung von 2015 umzusetzen.

Drei Seelsorgeeinheiten haben Pilotprojekte be-
gonnen, in denen eine Projektgruppe mit externer
fachlicher Unterstützung sehr konkret überlegt, was
sie tun können. So haben die Ministrant/-innen der
Seelsorgeeinheit Iller-Weihung sich über eine
„Ampel“ verständigt, mit der sie festhalten, welches
Verhalten erwünscht, diskutabel oder „geht gar
nicht“ ist. Dieses Pilotprojekt wurde im Juli nach
einem Jahr abgeschlossen, aber in der Gemeinde in
einem „Präventionsausschuss“ nachhaltig veran-
kert. Die Auswertung beschäftigt sich mit dem, was
auf Dekanatsebene (Dekanat Ehingen-Ulm) und von
der Diözese unterstützend geleistet werden kann.
Weitere Pilotprojekte starteten in Geislingen/Steige
und in der Seelsorgeeinheit Strohgäu (Dekanat Lud-
wigsburg).

Anregungen erhielten die Projekte wie auch die
breitere diözesane Öffentlichkeit bei der Tagung „In-
stitutionelle Schutzkonzepte – Herausforderung für

die kirchliche Arbeit“ am 29. Mai in der Akademie
der Diözese in Stuttgart-Hohenheim. 80 Teilneh-
mende wurden durch namhafte Wissenschaftler/-
innen über aktuelle Anforderungen der Kirche in
Deutschland sowie die Präventionsarbeit informiert.
In Praxisworkshops kam es zum Austausch und viel-
fältigen gegenseitigen Anregungen.

Wesentlicher Bestandteil eines Schutzkonzepts
ist das geklärte Vorgehen im Falle einer Vermutung
oder eines Verdachts, dass ein Mitarbeiter sexuelle
Übergriffe begangen haben könnte. Tritt ein solcher
Fall in einem kirchlichen Kindergarten auf, muss der
Kinderschutz im guten Zusammenspiel zwischen in-
ternen und externen Fachkräften, Trägerverantwort-
lichen vor Ort und in der Diözese gewährleistet
werden. Zur Unterstützung in einer solchen Krise hat
die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz
in Zusammenarbeit mit den Hauptabteilungen „Kir-
chengemeinden“ und „Caritas“ den Leitfaden „Si-
cher handeln bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch
durch Mitarbeitende“ erarbeitet und veröffentlicht,
der in weiten Teilen auch auf andere Arbeitsfelder in
der Diözese übertragbar ist.

Vor Ort fanden bereits viele Präventionsfortbil-
dungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter statt: bei der Stiftung
Katholische Freie Schulen, im BDKJ und seinen Mit-
gliedsverbänden, in Dekanaten, Gemeinden und Ein-
richtungen. 

Die flächendeckende Information und Fortbil-
dung aller kirchlichen Mitarbeitenden, denen Kinder,
Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene an-
vertraut sind, wird in den kommenden Jahren ein
wesentlicher Schwerpunkt in der Arbeit der Stabs-
stelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz sein.
Denn Wissen über sexuellen Missbrauch und Bera-
tungsmöglichkeiten öffnet die Augen, hilft helfen
und verbessert die Kultur des achtsamen Miteinan-
ders und der Verantwortung. �
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Das Bischöfliche Offizialat

113 Beratungen
72 erstinstanzliche Urteile
1.724 Ehedispenzvorgänge

Als kirchliches Gericht steht das Bischöfliche Offi-
zialat neben den Verwaltungsabteilungen des Bi-
schöflichen Ordinariates. Unter der Leitung des
Offizials, der für die Gerichtsbarkeit Stellvertreter
des Diözesanbischofs ist, fallen in seine Zuständig-
keit alle erstinstanzlichen kirchlichen Gerichtsver-
fahren. Primär handelt es sich dabei um die
Überprüfung der Gültigkeit von Eheschließungen.
Als Berufungsinstanz wird das Bischöfliche Offizia-
lat in Verfahren tätig, die in erster Instanz in der
Erzdiözese Freiburg geführt wurden. Auch Verfah-
ren zur Auflösung gültiger Ehen, bei denen ein oder
beide Partner ungetauft waren oder bei denen die
Ehe geschlechtlich nicht vollzogen wurde, werden
am Bischöflichen Offizialat durchgeführt und – so-
weit dies vorgesehen ist – zur Entscheidung nach
Rom weitergeleitet.

Im Rahmen der seit Ende 2015 vereinfachten
und verkürzten Eheverfahren nimmt im Sinne einer
nachgehenden Seelsorge eine Beratung Betroffe-
ner über die Möglichkeiten, ein Verfahren einzulei-
ten, breiten Raum ein – sei es direkt im Bischöf-
lichen Offizialat, an verschiedenen Orten in der
ganzen Diözese oder über Informationsmaterialien. 

Am Gericht angegliedert sind die Geschäfts-
stellen des Kirchlichen Arbeitsgerichts und der Ei-
nigungsstelle beim Bischöflichen Ordinariat. Einen
weiteren umfänglichen Teilbereich bilden die Vor-
untersuchungen in Fällen sexuellen Missbrauchs
Minderjähriger und Schutzbefohlener durch kirch-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die
Durchführung sich möglicherweise daraus ergeben-
der Strafverfahren.

Überdies werden Sonderverfahren im Auftrag des
Diözesanbischofs am Bischöflichen Offizialat durch-
geführt; zu nennen sind hierbei vor allem Laisie-
rungsverfahren und Seligsprechungsverfahren
(momentan für Bischof Dr. Joannes Baptista Sproll
und Eugen Bolz).

Neben der gerichtlichen Tätigkeit hat das Bi-
schöfliche Offizialat im Auftrag des Bischöflichen
Ordinariates eine Reihe weiterer Aufgaben wahr-
zunehmen, darunter vor allem die Bearbeitung von
Ehevorbereitungsprotokollen, Verwaltungsverfah-
ren zur Nichtigerklärung von Ehen wegen Nicht-
einhaltung der kanonischen Eheschließungsform
oder die Bearbeitung von Anträgen auf Gültigma-
chung von Ehen.

Einen immer größeren Raum nimmt die kir-
chenrechtliche Beratung der Hauptabteilungen des
Bischöflichen Ordinariats und der Kirchengemein-
den bei Vorgängen unterschiedlichster Natur ein.
Überdies sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Bischöflichen Offizialates in der kirchenrechtli-
chen Ausbildung des pastoralen Personals tätig.

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART DAS BISCHÖFLICHE OFFIZIALAT
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Die Tätigkeit des Bischöflichen Offizialates kann anhand 
der folgenden statistischen Daten veranschaulicht werden:

2017 2016 2015

Ehenichtigkeitsprozesse

Am Jahresanfang anhängige Verfahren 106 123 129

Anfragen und Beratungen 136 113 153

Neu eingegangene Verfahren in

1. Instanz 82 71 35

2. Instanz 6 5 25

Durch Urteil oder anderweitig erledigte Verfahren 62 93 84

Am Jahresende anhängige Verfahren 132 106 123

Verwaltungsverfahren

Verwaltungsverfahren 123 147 152

Ehedispensvorgänge im Auftrag des Bischöflichen Ordinariates

Anzahl der Ehedispensvorgänge 1.689 1.724 1.792

Arbeitsgerichtsverfahren

Am Jahresanfang anhängige Verfahren 4 1 4

Neu eingegangene Verfahren 18 22 11

Durch Urteil oder anderweitig erledigte Verfahren 21 19 14

Am Jahresende anhängige Verfahren 1 4 1

Von den neu eingegangenen Verfahren stammen:

aus dem Bereich der Kirchengemeinden 1 0 1

aus dem Bereich der Caritas 14 19 8

aus anderen Bereichen 3 3 2

von Dienstgeberseite 5 1 3

von Dienstnehmerseite 13 21 8

DAS BISCHÖFLICHE OFFIZIALAT DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART 
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART WIRTSCHAFT UND FINANZEN

Wirtschast und Finanzen

Jahresrechnung zum 
Diözesanhaushalt

In der Diözese Rottenburg-Stuttgart liegt das Haus-
haltsrecht für den Diözesanhaushalt beim Diöze-
sanrat. Damit obliegt dem Diözesanrat auch die
alle zwei Jahre neu zu beschließende Beauftragung
der Rechnungsprüfung. Diese umfasst die Kontrolle
der Verwendung der Haushaltsmittel, der ord-
nungsgemäßen Buchhaltung sowie der Einhaltung
der rechtlichen Vorschriften. Stimmrecht haben im 
Diözesanrat die rund 100 gewählten Mitglieder
sowie Bischof und Generalvikar. In diesem wie in
den vergangenen Jahren hat der Diözesanrat 
jeweils einstimmig die Stabsstelle Revision mit der
Prüfung beauftragt. 

Die Stabsstelle Revision ist unabhängig von
jeglicher Weisungsbefugnis und nur dem Gesetz
unterworfen. Sie steht unter der Leitung von Be-
amten auf Lebenszeit. Dieser Weg entspricht der
öffentlich-rechtlichen Prüfung durch Rechnungs-
höfe und Prüfungsämter, wie sie durchweg bei
Bund und Ländern stattfindet. Die Stabsstelle Re-
vision erstattet dem Diözesanrat ausführlich Be-
richt. Zuvor befasst sich die AG Rechnungsprüfung,
ein Unterausschuss des Finanzausschusses, detail-
liert mit dem Prüfbericht. Der AG Rechnungsprü-
fung gehören neben dem ehrenamtlich tätigen
Vorsitzenden des Finanzausschusses und dessen
Stellvertreter fünf gewählte Mitglieder des Finanz-
ausschusses an. Die Vergabe der Rechnungsprü-
fung an ein externes Institut wurde im
vergangenen November wie auch schon in den
Vorjahren diskutiert, aufgrund der positiven Erfah-
rungen mit der Stabsstelle Revision jedoch nicht
befürwortet. 

Aus der für das Prüfungs- und Feststellungsverfah-
ren erstellten Jahresrechnung der Diözese wurde
die hier vorliegende Jahresrechnung zum Diözesan-
haushalt erstellt. Der Klarheit wegen wurde der
Haushaltsrechnung zum Diözesanhaushalt die 
Zusammenstellung zu Aufkommen und der Vertei-
lung der Kirchensteuer vorangestellt. Hieraus wird 
ersichtlich, über die Verwendung welchen Teils der
Kirchensteuer der Diözesanhaushalt Auskunft gibt.
Die anschließende Darstellung von Einnahmen,
Ausgaben und Vermögen bezieht sich auf den 
Bereich des Diözesanhaushalts. Sie umfasst nicht
die Einnahmen, Ausgaben und Vermögen von 
Kirchengemeinden, kirchlichen Stiftungen oder 
anderen kirchlichen Rechtsträgern. 

Bei der Haushaltsrechnung wurden für die 
Gegenüberstellung der geplanten und der tatsäch-
lichen Einnahmen und Ausgaben im Diözesan-
haushalt 2017 zwei verschiedene Darstellungs-
formen gewählt. Zum einen erfolgte die Darstel-
lung nach Einnahme- und Ausgabearten. Zum 
anderen wurden Deckungsmittel und Deckungs-
bedarf im Diözesanhaushalt nach Aufgabenberei-
chen gegliedert. Auf die in der für das Prüfungs-
und Feststellungsverfahren erstellten Jahresrech-
nung enthaltene Untergliederung der einzelnen
Budgetkreise nach Teilbudgets wurde hier verzich-
tet. Bei der Vermögensrechnung zum Diözesan-
haushalt wurde eine Darstellung gewählt, die sich
in ihrem Aufbau an dem im Handelsgesetzbuch
(§266 HGB) vorgesehenen Bilanzaufbau orientiert.
Maßgeblich für die Vermögensrechnung bleibt 
jedoch die Haushaltsordnung der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Zur Verdeutlichung der Unter-
schiede der im Rahmen der Jahresrechnung erstell-
ten Vermögensrechnung zu einer handelsrechtli-
chen Bilanz wurde die Vermögensrechnung hier um
Erläuterungen ergänzt. �
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Aufkommen und Verteilung der Kirchensteuer

Plan 2017 Ist 2017

1. Bruttokirchensteueraufkommen -641.761.000,00 -666.067.633,60

2. Verwaltungskostenvergütung
für den Einzug der Kirchensteuer durch das Land 19.253.000,00 19.957.775,87 

3. Anderen Diözesen zustehende Kirchensteuer 102.000.000,00 115.332.300,00 
davon
a) Ausgleich der Kirchenlohnsteuer 102.000.000,00 115.332.300,00
b) Ausgleich der Kircheneinkommensteuer mit
der Erzdiözese Freiburg und der Diözese Mainz 0,00 0,00

4. Nettokirchensteueraufkommen 
als zur Verfügung stehendes Kirchensteueraufkommen -520.508.000,00 -530.777.557,73

5. Vorwegausgaben 40.790.000,00 33.241.336,27 
davon
a) Katholische Soldatenseelsorge 1.300.000,00 1.256.539,30
b) überdiözesaner Finanzausgleich 5.400.000,00 5.204.600,00
c) Umlage Verband Diözesen Deutschlands 19.300.000,00 13.342.716,32
d) Mission und Entwicklungshilfe 3.671.200,00 3.671.199,96
e) Hilfen für die Kirchen Europas 2.178.900,00 2.178.900,00
f) Kirchensteuer-Erstattungen 5.000,00 0,00
g)Personalkostenzuschüsse Pfarrhausfrauen 1.050.000,00 968.615,89
h) Zusatzversorgungswerk Pfarrhausfrauen 450.000,00 382.901,85
i) kirchliches Meldewesen und Statistik 300.000,00 119.449,38
j) Datenverarbeitung 150.000,00 151.749,00
k) zusätzliches Personal in den Verwaltungszentren 2.060.000,00 2.060.000,00
l) Datenschutzbeauftragte in Kirchengemeinden 84.000,00 0,00
m) diözesanes Intranet/Internet 2.168.600,00 2.168.600,00
n) DiAG-MAV, Bistums-KODA, Kirchl. Arbeitsger. 965.800,00 965.800,00
o) IN-Konzept 1.000.000,00 147.675,00
p) sonstige Vorwegausgaben 706.500,00 622.589,57

6. Verteilbares Kirchensteueraufkommen -479.718.000,00 -497.536.221,46 
davon
a) Diözesanhaushalt -239.859.000,00 -248.768.110,73 
b) Kirchengemeinden -239.859.000,00 -248.768.110,73 



DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART WIRTSCHAFT UND FINANZEN  

Haushaltsrechnung zum Diözesanhaushalt

(1. Darstellungsform: Einnahme- und Ausgabearten)

Plan 2017 Ist 2017
Einnahmearten
F 4010 Kirchensteuer -239.859.000,00 -248.768.110,73 
F 4030 Staatsleistungen -30.074.500,00 -31.136.251,00 
F 4200 Öffentliche Mittel -15.032.100,00 -15.079.140,91 
F 4250 Kirchliche Mittel -48.095.000,00 -52.734.483,54 
F 4600 Einnahmen aus Leistungen -3.375.200,00 -3.750.395,68 
F 4800 Sonstige Einnahmen -25.806.900,00 -30.736.129,19 
F 5200 Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen -19.207.300,00 -90.171.833,16 
Summe Einnahmen -381.450.000,00 -472.376.344,21 

Ausgabearten
F 6000 Personalausgaben 198.661.800,00 193.427.925,17 
F 6400 Sachausgaben 34.029.000,00 31.689.557,91 
F 7200 Investitionen und Investitionszuschüsse 11.764.400,00 62.917.835,40 
F 7300 Betriebskostenzuschüsse 72.063.300,00 85.060.770,62 
F 7500 Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen 64.931.500,00 75.670.189,69 
Summe Ausgaben 381.450.000,00 448.766.278,79 

Ergebnis 0,00 -23.610.065,42
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(2. Darstellungsform: Aufgabenbereiche)

Plan 2017 Ist 2017
BB020 Generalvikar 26.992.800,00 26.241.153,98
B030 Domdekan 723.400,00 740.902,67
B050 Ausbildung 6.785.200,00 6.493.331,89
B060 Orden und Geistliche Gemeinschaften 930.100,00 886.422,36
B070 Jugend 7.046.200,00 7.294.828,71
B080 Pastorale Konzeption 2.061.600,00 1.903.171,55
B090 Pastorales Personal 77.836.700,00 74.693.235,69
B100 Caritas 28.276.400,00 27.908.284,65
B120 Glaubensfragen und Ökumene 202.100,00 190.524,72
B130 Kunst und Kirchenmusik 3.284.500,00 3.135.777,02
B140 Schulen 13.864.700,00 11.926.142,91
B141 Katholische Schulen 13.201.500,00 13.176.739,57
B150 Weltkirche1 330.900,00 264.455,22
B160 Kirche und Gesellschaft 9.932.400,00 9.444.428,93
B161 Tagungshäuser der Akademie 203.700,00 203.700,00
B170 Medien 2.200.400,00 2.097.586,58
B180 Kirchengemeinden und Dekanate 4.638.600,00 4.537.434,39
B190 Personal 0,00 -186.427,81
B200 Vermögen 3.584.000,00 3.583.998,60
B904800 Diözesane Gemeinkosten 4.973.700,00 4.574.537,45
B904900 Diözesane Vorhaben/Projekte 554.900,00 255.531,30
B904920 Entwicklungsprozess „Kirche am Ort”2 0,00 0,00
B944900 Studentenwohnheime 0,00 0,00
B948600 Hilfen für Leistungsgeminderte 1.081.000,00 626.155,59
B948800 Förd. Seelsorge in rechtl. selbst. karitat. Einr. 4.223.000,00 4.049.487,03
B953200 Katholische Datenschutzbehörde 200.000,00 0,00
B963000 Allgemeines Grundvermögen 15.571.400,00 15.638.493,78
B964000 Allgemeines Finanzvermögen3 32.141.500,00 26.459.585,97
B966000 Versorgung 7.798.800,00 8.840.287,56
Deckungsbedarf 268.639.500,00 254.979.770,31 

B961000 Kirchensteuer -239.859.000,00         -248.768.110,73
B962000 Allgemeine Staatsleistungen -28.780.500,00 -29.821.725,00  
Allgemeine Deckungsmittel des Diözesanhaushalts -268.639.500,00 -278.589.835,73  

Ergebnis 0,00 -23.610.065,42  

Jedes Budget, jede Haushaltsstelle kann über eigene spezifische Einnahmen (z .B. aufgabenbezogene Zuschüsse Dritter) verfügen.
Dargestellt ist an dieser Stelle der Saldo je Budget bzw. die Haushaltsstelle aus Einnahmen und  Ausgaben. 

1 Daneben werden, wie auf Seite 34/35 dargestellt, umfangreiche Mittel aufgebracht.
2 Wurde aus einer für diesen Prozess gebildeten Rückstellung finanziert.
3 Es konnten Zinseinnahmen über den Planwerten erzielt werden und der interne Zinsaufwand lag unter den Planungen.
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART WIRTSCHAFT UND FINANZEN  

Vermögensrechnung zum Diözesanhaushalt

Aktiva 31.12.2017 31.12.2016
A. Anlagevermögen
A.I. Immaterielles Vermögen
A.I.1 Softwarelizenzen 551.689 697.736
Summe A.I. Immaterielles Vermögen 551.689 697.736

A.II Sachanlagen
A.II.1.1 Grund und Boden 563.290 563.290
A.II.1.2 Gebäude 874.611 1.035.012
A.II.1 technische Anlagen und Maschinen 626.558 588.155
A.II.2 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.805.030 3.118.169
A.II.3 sakrales Anlagevermögen/Kunstgegenstände 332.763 252.135
A.II.4 geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau 1.166.142 42.212.376
Summe A.II Sachanlagen 6.368.394 47.769.137

A.III Finanzanlagen
A.III.1 Beteiligungen 1.306.981 1.225.794
A.III.2 Wertpapiere des Anlagevermögens 991.054.180 861.423.822
A.III.3 Sonstige Ausleihungen 622.003 626.331
Summe A.III Finanzanlagen 992.983.163 863.275.947

Summe A. Anlagevermögen 999.903.246 911.742.820

B. Umlaufvermögen
B.I Vorräte 0 643
B.II Forderungen 38.543.210 53.274.390
B.III Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0
B.IV Kassenstand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 

und Schecks
B.IV.1 Kasse 42.449 32.561
B.IV.2 Bankguthaben 47.785.820 89.596.298
B.IV.3 Festgelder 27.655.002 34.312.369
B.IV.4 Schecks 0 0
Summe B.IV Kasse, Bank- und Festgeldkonten 75.483.271 123.941.228

Summe B. Umlaufvermögen 114.026.480 177.216.261

C. Aktive Rechnungsabgrenzung 180.744 43.995

Summe A K T I V A 1.114.110.470 1.089.003.076

Nachrichtlich (ohne Bilanzierung) 
Grund und Boden 4.625.949 
Gebäude 4.708.376
Forderungssonderposten 97.009.614
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Passiva 31.12.2017 31.12.2016
A. Eigenkapital
A.I Eigenkapital 16.061.743 16.053.511

A.II Rücklagen
A.II.1 Betriebsmittelrücklagen 1.124.842 1.124.842
A.II.2 Allgemeine Rücklage 245.957.739 235.892.239
A.II.3 Clearingrücklage 36.508.939 36.508.939
A.II.4 Sonstige Allgemeine Rücklagen 118.273.909 107.844.622
A.II.5 Investitionsrücklagen 21.723.777 21.494.194
A.II.6 Rücklage AO-Haushalt 1.800.000 43.014.063
Summe A.II Rücklagen 425.389.206 445.878.899

A.III Differenz Doppik/Kameralistik 6.896.984 7.241.948

Summe A Eigenkapital/Rücklagen 448.347.934 469.174.358

B. Sonderposten
B. Sonderposten zweckgebundene Sondervermögen 12.104.273 12.501.825
Summe B. Sonderposten 12.104.273 12.501.825

C. Rückstellungen
C.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 213.980.316 173.454.588
C.2 Rückstellung für Altersversorgung 228.583.196 228.350.5113
C.3 Sonstige Rückstellungen 48.683.077 47.347.854
C.4 Rückstellungen für Haushaltsreste 8.616.545 7.906.070
C.5 Budgetreste 61.879.986 46.289.186
Summe C. Rückstellungen 561.743.120 503.348.210

D. Verbindlichkeiten
D. Verbindlichkeiten 30.316.278 27.300.612
Summe D. Verbindlichkeiten 30.316.278 27.300.612
E. Passive Rechnungsabgrenzung 38.533.517 33.367.933

F. Jahresüberschuss 23.065.348 43.310.138

Summe P A S S I V A                                           1.114.110.470 1.089.003.076

Eventualverbindlichkeiten 
1. Bürgschaften 35.255.286 35.497.055
2. ZVK-Gewährträgerschaften 1.176.711.000 986.079.000
Summe Eventualverbindlichkeiten 1.211.966.286 1.021.576.055
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Haushaltsordnung und Handelsrecht
Maßgebliche Rechtsgrundlage der Vermögensrech-
nung ist die Haushaltsordnung der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Diese sieht die Vermögensrechnung
als einen Bestandteil der Jahresrechnung vor (§ 60
HO).  Der Aufbau der vorliegenden Vermögensrech-
nung orientiert sich der besseren Vergleichbarkeit
wegen zwar an dem im Handelsgesetzbuch vorge-
sehenen Bilanzaufbau (§ 266 HGB), die Vermögens-
rechnung weist dennoch verschiedene, den Vorga-
ben der Haushaltsordnung geschuldete Unter-
schiede zu einer handelsrechtlichen Bilanz auf. Dies
hängt damit zusammen, dass die Haushaltsrech-
nung primär die Finanzmittel (Einnahmen und Aus-
gaben) in den Blick nimmt, während die Gewinn-
und Verlustrechnung des Handelsrechts in erster
Linie eine Abbildung der Ressourcen (Erträge und
Aufwendungen) ist. Exemplarisch lässt sich dies an
der Behandlung einer Investition aufzeigen. Die
Haushaltsrechnung bildet die in der betreffenden 
Periode für diese Investition getätigten Ausgaben ab,
während die kaufmännische Rechnung lediglich die
auf die betreffende Periode entfallenden Abschrei-
bungen auf diese Investition beinhaltet. Jedes der
beiden Rechnungssysteme bildet aufgrund seiner 
jeweiligen Blickrichtung etwas anderes ab. 

Eine Rechnungslegung nach dem Handelsrecht
dient vor allem dem Gläubigerschutz (zum Schutz
von Kreditgebern soll ein Unternehmen nicht vermö-
gender dargestellt werden, als es tatsächlich ist) und
der Ausschüttungsbemessung (um den Fortbestand
eines Unternehmens zu sichern, werden die Aus-
schüttungen an die Gesellschafter durch nach han-
delsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Gewinne
begrenzt). Keine dieser Zwecksetzungen ist für die
kirchliche Rechnungslegung vorherrschend. Die 
Diözese erreicht einen Haushaltsausgleich regelmä-
ßig ohne Kreditaufnahme. Eine Ausschüttung an 
Gesellschafter ist nicht vorgesehen.

Die Gemeinsamkeiten mit den Zwecken der Rech-
nungslegung öffentlicher Haushalte erscheinen weit
größer als die Gemeinsamkeiten zu den Zwecken der
Rechnungslegung von Gewerbebetrieben. Aus die-
sem Grund erscheint es weitaus zweckmäßiger, sich
bei der Ausgestaltung des diözesanen Rechnungs-
legungssystems an die kommunale Rechnungsle-
gung anzulehnen, als eine Rechnungslegung nach
dem Handelsrecht vorzunehmen. Dies bezieht sich
auch auf neuere Entwicklungen in der kommunalen
Rechnungslegung, etwa die Gliederung des Verwal-
tungshaushalts als zweite Säule neben dem Vermö-
genshaushalt in eine Ressourcenverbrauchsrech-
nung (Ergebnishaushalt) und eine Liquiditätsrech-
nung (Finanzhaushalt). Sie lösen regelmäßig auch
Weiterentwicklungen der Instrumente der diözesa-
nen Rechnungslegung aus.

Rückstellungscharakter von Rücklagen
Im Handelsrecht (§§ 249/253 HGB) ist die Bildung
von Rückstellungen verpflichtend. Die diözesane
Haushaltsordnung (§16 HO) sieht zur Sicherung der
Haushaltswirtschaft die Bildung von Rücklagen und
Fonds vor, deren Dotierung im Grundsatz jedoch der
vorherigen Beschlussfassung bedarf. Auch wenn die
Haushaltsordnung (§ 60 Abs. 3 HO) vorsieht, dass
Kreditverpflichtungen wirtschaftlich gleichkom-
mende Vorgänge in der Vermögensrechnung auszu-
weisen sind, erfolgt der Ausweis solcher mit
Rückstellungscharakter behafteter Vorgänge in der
Vermögensrechnung nicht automatisch unter der 
Position C (Rückstellungen). Exemplarisch lässt sich
dies anhand der Behandlung von Vorsorgepositio-
nen für Altersversorgungsverpflichtungen aufzeigen. 

Die Erfüllung der Ansprüche aus Versorgungs-
verpflichtungen erfolgt im Wesentlichen aus dem 
jeweils laufenden Haushalt. Das damit verbundene
Risiko besteht darin, dass bei langfristig rückläufigen
Deckungsmitteln ein zunehmend größerer Anteil der

Vermögensrechnung der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Deckungsmittel des laufenden Haushalts durch
Versorgungsausgaben beansprucht wird und da-
durch der für die Erfüllung anderer kirchlicher Auf-
gaben verfügbare Teil der Deckungsmittel des
laufenden Haushalts zunehmend geringer wird.
Um die Versorgungsverpflichtungen ohne Beein-
trächtigung der laufenden Haushaltswirtschaft 
erfüllen zu können, wird die betreffende Vorsorge-
position sukzessive auf das für erforderlich erach-
tete Niveau aufgebaut. Hierzu sind in den laufen-
den Haushalten „Zuführungen” zu den Versor-
gungspositionen etatisiert. Handelsrechtlich wäre
die quantifizierte Versorgungsverpflichtung evtl.
unter Berücksichtigung von Wahlrechten als Rück-
stellungen auszuweisen. Die Vermögensrechnung
weist jedoch lediglich den derzeitigen Stand der
Dotierung dieser Vorsorgeposition aus. Der Absi-
cherung noch nicht durch spezielle Vorsorge in
ausreichendem Umfang abgesicherter Risiken
dient die Allgemeine Rücklage. Aus diesem Grund
ist die Position A.II.2 (Allgemeine Rücklage) keine
Rücklage im handelsrechtlichen Sinn. Neben der
Absicherung des Haushaltsausgleichs in Fällen
nicht vorhersehbarer Einnahmeausfälle und der
Absicherung von Bürgschaftsverpflichtungen dient
sie auch der Abdeckung von Risiken, die handels-
rechtlich als Rückstellungen auszuweisen wären.

Besonderheiten der 
Kirchensteuerfinanzierung
Besonderheiten in der Kirchensteuersystematik 
bedingen die Bildung der Position A.II.3 (Clearing-
rücklage). Der Einzug der Kirchenlohnsteuer erfolgt
nach dem Betriebsstättenprinzip. Dies bedeutet,
dass der Arbeitgeber die Kirchenlohnsteuer seiner
Arbeitnehmer an das für die Betriebsstätte zustän-
dige Finanzamt abführt. Die Steuer steht jedoch
nicht der Diözese zu, in deren Bereich die Betriebs-
stätte des Arbeitgebers ist, sondern derjenigen 

Diözese, in deren Bereich der Arbeitnehmer seinen
Wohnsitz hat (Wohnsitzprinzip). Die Tatsache, dass
sich der Einzug der Kirchenlohnsteuer und der 
Anspruch auf die Kirchenlohnsteuer an unter-
schiedlichen Prinzipien orientieren, bedingt einen
Ausgleich zwischen den betroffenen Diözesen. In
einem Clearingverfahren werden daher die gegen-
seitigen Kirchenlohnsteueransprüche und -ver-
pflichtungen zwischen den Diözesen verrechnet
und ein Ausgleich vorgenommen. Im Rahmen 
dieses Verfahrens werden die Ansprüche und 
Verpflichtungen der jeweiligen Diözesen durch
eine nachträgliche Auswertung ermittelt. Diese 
erfolgt jedoch erst mit mehrjährigem zeitlichen 
Abstand, sodass auch aufgrund der damit verbun-
denen Kumulationswirkung Verpflichtungen 
entstehen können, deren Größenordnung ohne
besondere Vorsorge nicht bewerkstelligt werden
könnten. 

Als Annexsteuer zur Einkommensteuer steht
die Kirchensteuer in Verbindung zu einem ganz 
bestimmten Teil der staatlichen Steuereinnahmen.
Andere Teile der staatlichen Steuereinnahmen sind
für die Bemessung der Kirchensteuer nicht rele-
vant. Dadurch können Steuerreformen, die zwar
für die staatlichen Haushalte aufkommensneutral
wirken, in kirchlichen Haushalten dennoch Anpas-
sungsbedarf auslösen. Die in der Postion A.II.4
(Sonstige Allgemeine Rücklagen) enthaltene Rück-
lage Steuerausfall dient als Vorsorgemaßnahme
auch dazu, durch eventuelle Reformen im staatli-
chen Steuersystem unter Umständen für den 
Diözesanhaushalt notwendig werdende Anpas-
sungsprozesse zeitlich abfedern zu können. �
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A.I Eigenkapital
Zusammen mit den Rücklagen stellt das Eigen-
kapital die Haftungsmasse dar, durch die das
Durchschlagen von Wertschwankungen der Posi-
tionen der Aktivseite auf die zweckgebundenen
und überwiegend betragsmäßig fixierten Positio-
nen der  Passivseite verhindert werden soll.

A.II Rücklagen
Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft werden
gem. § 16 Abs. 1 HO Rücklagen in angemessener
Höhe gebildet, deren Bewirtschaftung grundsätz-
lich der Beschlussfassung des Diözesanrats bedarf.
Ausgenommen von diesem Grundsatz sind die
gem. § 16 Abs. 4 HO zur mehrjährigen Finanzie-
rung bestimmter Zwecke gebildeten Sonderrück-
lagen (Fonds), bei denen die Bewirtschaftungs-
grundsätze bereits mit der Zwecksetzung vorgege-
ben sind.

A.II.1 Betriebsmittelrücklagen
Der kurzfristigen Liquiditätssicherung dient eine
gem. § 16 Abs. 2, Nr. 1 HO gebildete Betriebsmit-
telrücklage. Sie ist dazu bestimmt, die rechtzeitige
Leistung von Ausgaben im Rahmen des Haushalts-
plans möglichst ohne Inanspruchnahme von Kas-
senkrediten zu sichern.

A.II.2 Allgemeine Rücklage
Die gem. § 16 Abs. 2, Nr. 2 der Haushaltsordnung
(HO) gebildete Allgemeine Rücklage dient der mit-
tel- bis langfristigen Haushaltssicherung. In ihrer
Zwecksetzung kommt der duale Charakter zum
Ausdruck. Zum einen geht es um einen Schwan-
kungsausgleich, zum anderen um die Absicherung
von Risiken.

Kontinuierliche Aufgabenerfüllung erfordert
eine regelmäßige Finanzausstattung. Ziel nachhal-
tiger Haushaltswirtschaft ist es – trotz schwanken-
der Einnahmen –, Schwankungen bei der Aufga-
benerfüllung zu vermeiden. Die Allgemeine Rück-
lage dient hier der Schaffung von Kompatibilität
zwischen kurzfristig schwankenden Kirchensteuer-
einnahmen und lediglich langfristig anzupassenden
Mittelverwendungen. 

Kontinuierliche Aufgabenerfüllung kann auch
dadurch gefährdet werden, dass ursprünglich für
die Aufgabenerfüllung vorgesehene Mittel durch
unerwartete Umstände oder Ereignisse anderweitig
Verwendung finden müssen. Die Allgemeine Rück-
lage dient daher auch zur Absicherung noch nicht
in ausreichendem Umfang abgesicherter Risiken
und Versorgungsverpflichtungen. 

Die Summe der im Diözesanhaushaltsplan
2020 veranschlagten Ausgaben beträgt rund 402
Mio. Euro. Ausgehend davon werden für jeden %-
Punkt zu finanzierende Ausgabensteigerung Mittel
in Höhe von rund 4 Millionen Euro benötigt. 

Geht man von einem Szenario aus, in welchem
über mehrere Jahre hinweg bei temporär stagnie-
renden Einnahmen eine Ausgabensteigerungsrate
von 3% zu finanzieren ist, dann wird deutlich, dass
ein wirkungsvoller Schwankungsausgleich einer re-
levanten Vermögensmasse bedarf.

Hastungsmasse Diözesanhaushalt/
Risiken der künstigen finanziellen Entwicklung
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Als Mindestausstattung der Allgemeinen Rücklage
gibt die Haushaltsordnung einen Sollwert von 25 %
des Anteils des Diözesanhaushalts an den Steuer-
einnahmen vor. Ausgehend von den im Diözesan-
haushaltsplan 2020 veranschlagten Kirchensteuer-
einnahmen von rund 262 Mio. Euro beträgt die
Mindestausstattung der Allgemeinen Rücklage
rund 66 Mio. Euro. 

Als Maßgröße zur Bestimmung der Größen-
ordnung, in der die Allgemeine Rücklage der Absi-
cherung noch nicht in ausreichendem Umfang
abgesicherter Risiken erforderlich ist, kann die Dif-
ferenz aus der Summe der Quantifizierungen zu
den abzusichernden Risiken und der Summe der zu
diesen Risiken bereits gebildeten speziellen Vorsor-
gepositionen herangezogen werden. 

A.II.3 Clearingrücklage
Der Einzug der Kirchenlohnsteuer erfolgt nach dem
Betriebsstättenprinzip. Dies bedeutet, dass der 
Arbeitgeber die Kirchenlohnsteuer seiner Arbeit-
nehmer an das für die Betriebsstätte zuständige 
Finanzamt abführt. Die Steuer steht jedoch nicht
der Diözese zu, in deren Bereich die Betriebsstätte
des Arbeitgebers ist, sondern derjenigen Diözese,
in deren Bereich der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz
hat (Wohnsitzprinzip). Die Tatsache, dass sich der
Einzug der Kirchenlohnsteuer und der Anspruch auf
die Kirchenlohnsteuer an unterschiedlichen Prinzi-
pien orientieren, bedingt einen Ausgleich zwischen
den betroffenen Diözesen. In einem Clearing-
verfahren werden daher die gegenseitigen Kirchen-
lohnsteueransprüche und -verpflichtungen zwi-
schen den Diözesen verrechnet und ein Ausgleich
vorgenommen. Im Rahmen dieses Verfahrens wer-
den die Ansprüche und Verpflichtungen der jewei-
ligen Diözesen durch eine nachträgliche Auswer-
tung ermittelt. Diese erfolgt jedoch erst mit mehr-
jährigem zeitlichen Abstand und ist mit einer Rück-

rechnung von Ansprüchen bzw. Verpflichtungen
verbunden, sodass es zu einer Kumulation von Ver-
pflichtungsbeträgen kommen kann. Die Steuer-
ansprüche der jeweiligen Diözese beruhen auf der
jeweiligen Lohn- bzw. Gehaltseinkommenserzie-
lung ihrer Mitglieder. Relevant ist dabei nicht nur
die regionale Wirtschaftsentwicklung, sondern
auch die Entwicklung des Anteils der daran betei-
ligten Mitglieder. Dies betrifft nicht nur das Thema
„Austritte”, sondern in besonderem Maße auch
das Thema „Migration”, die Entwicklung der 
Erwerbsbeteiligung der Mitglieder sowie die Ent-
wicklung von arbeitsbedingten Pendlerbewegun-
gen zwischen Diözesen. 

Die Regionalzuordnung der Steuerabführung
über das jeweilige Betriebsstättenfinanzamt ist von
spezieller Relevanz. Maßgeblich für die Steuerab-
führung ist nämlich die Regionalzuordnung der
steuerabführenden Betriebsstätte, die nicht zwin-
gend mit der produzierenden Betriebsstätte über-
einstimmen muss. Allein durch das Auseinander-
fallen von steuerabführender Betriebsstätte und
produzierender Betriebsstätte kann es zu Diskre-
panzen zwischen regionaler Wirtschaftsentwick-
lung und regionaler Steuerentwicklung kommen.
Relevanz haben diese Faktoren nicht nur in der 
isolierten Betrachtung einer einzelnen Diözese,
sondern insbesondere in der Relation zwischen
allen betroffenen Diözesen. Da geeignete Indika-
toren für eine hinreichend genaue Abbildung dieser
mehrschichtigen Problematik fehlen, entzieht sich
die Entwicklung der Prognostizierbarkeit. Der 
fehlenden Prognostizierbarkeit wurde durch Dotie-
rung einer Clearingrücklage als Vorsorgemaß-
nahme zur Absicherung des Clearingrisikos
Rechnung getragen. 
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A.II.4 Sonstige Allgemeine Rücklagen
Zu den spezifischen Zwecken zugeordneten Vorsor-
gemaßnahmen gehören unter anderem die Dotie-
rung der Rücklage Gewährträgerhaftung und die
Dotierung der Rücklage Steuerausfall.

A.II.5 Investitionsrücklagen
Für die Finanzierung einer Investition gibt es zwei
grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Die
Finanzierung über eine Kreditaufnahme ermöglicht
die Verausgabung der Investitionssumme in der
Gegenwart und verlagert gleichzeitig das Aufbrin-
gen der Investitionssumme in die Zukunft. Es han-
delt sich um eine nachgelagerte Finanzierung,
deren Hauptproblematik darin besteht, dass zum
Zeitpunkt der Investitionsentscheidung das Abwä-
gen, ob die Investition wichtig genug ist, um 
deswegen auf eine alternative Mittelverwendung
zu verzichten, nicht zwingend erforderlich ist. Zu
dem Zeitpunkt, zu dem durch eine Tilgung des 
Kredits die Investitionssumme dann aufzubringen
ist, ist eine solche Abwägung nicht mehr möglich. 

Damit kann durch die Kreditfinanzierung einer 
Investition der nachfolgenden Generation die heu-
tige Präferenz aufgezwungen werden. Die zweite
Möglichkeit der Finanzierung einer Investition 
verbindet die Investitionsentscheidung zwingend
mit der Abwägung, ob die Investition wichtig
genug ist, um deswegen auf eine alternative 
Mittelverwendung zu verzichten. 

Die Bildung einer Investitionsrücklage ist die Aus-
prägung der Anwendung dieser zweiten Finanzie-
rungsmöglichkeit. Für Vorhaben, bei denen auf-
grund ihrer Größenordnung eine Finanzierung im
Rahmen des laufenden Haushalts nicht möglich ist,
können die erforderlichen Mittel sukzessive auf 
Investitionsrücklagen angesammelt werden. 

A.II.6 Rücklage AO-Haushalt
Bei Vorhaben, insbesondere bei Baumaßnahmen,
deren Umsetzung sich über einen Zeitraum von
mehreren Haushaltsjahren erstreckt, lässt sich die
Abbildung der Finanzierung über den ein einzelnes
Haushaltsjahr umfassenden ordentlichen Haushalt
nicht transparent abbilden. Für solche Vorhaben
sieht die Haushaltsordnung (§ 9 Abs. 5 HO) eine
Veranschlagung in einem außerordentlichen Teil
des Diözesanhaushalts vor, in dem die Gesamtkos-
ten und die Gesamtfinanzierung dieser Vorhaben
dargestellt werden. Die Abrechnung solcher Vorha-
ben ist jeweils erst nach deren Abschluss vorgese-
hen. Bis zur endgültigen Abrechnung der Maß-
nahmen des außerordentlichen Haushalts werden
die vom ordentlichen Haushalt bereitgestellten 
Finanzierungsbeträge als Rücklage AO-Haushalt
ausgewiesen.  
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Risiken der künigen
finanziellen Entwicklung

Ein institutionalisiertes Risikomanagementsystem
dient dem Zweck, risikorelevante Faktoren systema-
tisch zu analysieren, um mögliche Entwicklungen
frühzeitig zu erkennen, damit durch vorausschauen-
des Handeln die Basis für ein finanziell nachhaltiges
Wirtschaften geschaffen werden kann.

Ein permanenter Abgleich der tatsächlichen mit
der erwarteten Entwicklung sowie die Analyse fest-
gestellter Abweichungen dienen gleichzeitig dem
Ziel, das Instrumentarium der Analyse selbst konti-
nuierlich zu verbessern.

1. Entwicklung der Kirchensteuer
Ein wesentlicher Teil der verfügbaren Mittel der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart sind die Einnahmen aus
der Kirchensteuer, für deren Entwicklung drei Fakto-
ren in besonderem Maße bestimmend sind. Zum
einen hängt die Entwicklung der Kirchensteuer von
der Entwicklung der Kirchenmitglieder ab. Die Wirt-
schaftsentwicklung stellt eine zweite Bestimmungs-
größe dar. Durch die Steuergesetzgebung – als
dritten Einflussfaktor – wird insbesondere die Teil-
habe am wirtschaftlichen Erfolg der Kirchenmitglie-
der determiniert. 

Risikofeld Mitgliederentwicklung
Da die Kirchensteuer eine Annexsteuer zur staatli-
chen Einkommensteuer ist, hängt die Kirchensteu-
erentwicklung von der Entwicklung der staatlichen
Einkommensteuer ab. Zwar ist jeder Kirchensteuer-
pflichtige gleichzeitig einkommensteuerpflichtig,
nicht jeder Einkommensteuerpflichtige ist jedoch
gleichzeitig kirchensteuerpflichtig. Die Schnittstelle
für die Partizipation an der Einkommensteuerent-
wicklung ist die Mitgliedschaft in der Kirche. 

Über diese Schnittstelle können sich Einkommen-
steuer- und Kirchensteueraufkommen unterschied-
lich entwickeln. Eine Verringerung des Bestands der
Kirchensteuerzahler bremst tendenziell die Entwick-
lung des Kirchensteueraufkommens.

2. Übernommene Bürgschaften
und Patronatserklärungen
Bei den übernommenen Bürgschaftsverpflichtungen
der Diözese handelt es sich überwiegend um Aus-
fallbürgschaften für kirchliche Einrichtungen.

Daneben hat die Diözese bei der Errichtung von
Stiftungen gegenüber dem Kultusministerium soge-
nannte Patronatserklärungen abgegeben und bei
der Zusatzversorgungskasse und dem Kommunalen
Versorgungsverband die Gewährträgerhaftung über-
nommen. 

3. ZVK-Gewährträgerhaftung der 
Diözese für rechtlich selbstständige
kirchliche Einrichtungen
Das kirchliche Arbeitsvertragsrecht (AVR und AVO-
DRS) sieht zugunsten der im kirchlichen Dienst 
Beschäftigten eine mit dem öffentlichen Dienst ver-
gleichbare betriebliche Altersversorgung vor. 
Dieses, die Zahlungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung ergänzende „Altersplus“ ist nicht zuletzt
für die Gewinnung und das Halten von qualifizier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchli-
chen Dienst von Bedeutung. 

Dies gilt auch für die selbstständigen kirchli-
chen Träger von Einrichtungen der Alten-, Behin-
derten- und Jugendhilfe sowie im Bereich der
Krankenpflege oder der Erziehung, Bildung und Be-
treuung von Kindern.
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Die Abwicklung der Zusatzversorgung der kirchli-
chen Angestellten erfolgt nicht unmittelbar durch
den jeweiligen Dienstgeber, sondern über eine Zu-
satzversorgungskasse, bei der der jeweilige Dienst-
geber Mitglied wird und seine Beschäftigten
anmeldet. Für den Bereich der Diözese Rottenburg-
Stuttgart sind dies die „Zusatzversorgungskasse
des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-
Württemberg“ (ZVK-KVBW) oder die „Kirchliche
Zusatzversorgungskasse“ (KZVK). Die ZVK-KVBW
fordert eine Absicherung ihrer Verpflichtungen zur
Auszahlung der Zusatzversorgung für den Fall der
Zahlungsunfähigkeit eines einzelnen Dienstgebers
durch entsprechende Besicherungen oder durch
Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch eine
nicht insolvenzfähige Rechtsperson, z. B. eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.

Der Großteil der Träger im karitativen Bereich
in der Diözese ist Mitglied bei der ZVK-KVBW. Für
die Erfüllung der bestehenden Finanzierungsver-
pflichtungen haftet zunächst der jeweilige Träger.
Nachdem jedoch die in privatrechtlicher Form or-
ganisierten Träger (Stiftungen, Vereine, [gemeinnüt-
zige] GmbHs) insolvenzfähig sind und eigene
Besicherungsmöglichkeiten weitgehend zur Besi-
cherung ihrer Investitionsnotwendigkeiten benöti-
gen, übernimmt die Diözese als nicht insolvenz-
fähige Körperschaft des öffentlichen Rechts seit
den 1950er-Jahren Ausfallbürgschaften gegenüber
der ZVK-KVBW zugunsten der selbstständigen
kirchlichen karitativen Träger. 

D. h. die Diözese haftet, soweit sie eine entspre-
chende Gewährträgerhaftung für einen Träger
übernommen hat oder übernimmt, nachrangig für
die Erfüllung der bestehenden Versorgungsver-
pflichtungen eines Trägers im Fall der Zahlungsun-
fähigkeit des Trägers (Eventualverpflichtung bzw.
Gewährträgerhaftung). 

Die Diözesanhaushaltsrücklage „Gewährträ-
gerhaftung“ bezieht sich auf die von der Diözese
übernommenen Gewährträgerhaftungen im Sinne
von Ausfallbürgschaften für die Zusatzversorgung
der Angestellten im Bereich der Caritas.

Die spezielle Vorsorgeposition mit Blick auf die
Gewährträgerhaftung wurde 2015 mit Zustim-
mung des Diözesanrats eingeführt und mit 8,266
Mio. Euro aus dem Jahresüberschuss 2014 sowie
mit 20 Mio. Euro aus der Allgemeinen Rücklage do-
tiert. 2016 erfolgte im Zuge des Beschlusses zur
Verwendung des Jahresergebnisses 2015 eine wei-
tere Zuführung in Höhe von 7 Mio. Euro.

Die diözesanen Gewährträgerhaftungen für rund
50 selbstständige kirchliche karitative Träger hat
sich seit 2016 zwar nicht hinsichtlich der Anzahl
der Träger, aber in ihrer Gesamtsumme deutlich er-
höht: Lag diese Ende 2016 bei 1,067 Mrd. Euro, so
lag sie Ende 2017 bei 1,176 Mrd. Euro. 

Begründet ist dieser erhebliche Anstieg um gut 10%
innerhalb eines Jahres (2014–2015: 17,4%,
2015–2016: 5,9%, 2016–2017: 10,2% bzw.
2014–2017: 37,1%) durch
- die andauernde Niedrigzinsphase an den Kapi-
talmärkten (die Ausgleichsbeträge steigen rein 
rechnerisch bedingt durch die kontinuierliche Ab-
senkung des Höchstrechnungszinssatzes, d.h. 
des Zinssatzes im Nenner bei der Barwertrech-
nung)
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- die weiterhin steigenden Mitarbeitendenzahlen 
in den Einrichtungen der Träger und somit höhe-
ren Anwartschaften

- die demografischen Effekte, insbesondere die 
steigende Lebenserwartung der Versicherten und 
daraus resultierend höhere Anwartschaften.

Das diözesane Risikomanagement hinsichtlich der
Gewährträgerschaften ruht auf zwei Säulen:

1. Risikosensibilität:
Mithilfe eines Risikomanagementsystems ist die
Hauptabteilung XVI – Gesellschaften und Stiftun-
gen/Wirtschaftsrecht im Rahmen ihres Handelns
als Bischöfliche Aufsicht bestrebt, Bestandsrisiken
rechtzeitig zu erkennen.

2. Risikoabsicherung:
Angesichts des Gesamtvolumens der diözesanen
Gewährträgerhaftung für karitative Träger insge-
samt gegenüber der ZVK und der hohen Beträge
für einzelne Träger (100–190 Mio. Euro) sowie an-
gesichts der Steigerungsraten der vergangenen
Jahre erscheint es dringend geboten, die bisherige
Rücklage „Gewährträgerhaftung“ weiter zu erhö-
hen, die sich (Stand 31.12.2017) auf rd. 35 Mio.
Euro beläuft. Ein verantwortliches Risikomanage-
ment verlangt eine adäquate Risikovorsorge im
Rahmen des Beschlusses zur Jahresergebnisver-
wendung wie der kommenden Haushaltsbe-
schlüsse.

Hierfür
- sind im Doppelhaushalt 2019/2020 Dotierun-
gen in Höhe von insgesamt 10,8 Mio. Euro vor-
gesehen und

- wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 
2017 weitere 3,8 Mio. Euro der Rücklage „Ge-
währträgerhaftung“ zuzuführen.

Dadurch erhöht sich die Rücklage „Gewährträger-
schaft“ auf rd. 49,9 Mio. Euro.

Stand 31.12.2017 rd. 35,3 Mio. Euro 
DHH 2019/2020 + 10,8 Mio. Euro 
Jahresüberschuss 2017 + 3,8 Mio. Euro 
Summe rd. 49,9 Mio. Euro 

Mit der Gewährträgerhaftung und deren Absiche-
rung leisten wir einen wichtigen Beitrag für die ka-
ritative Arbeit in der Diözese.
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4. Personalüberlassung 
an kirchlichen Einrichtungen
Die Diözese hat verschiedene Mitarbeiter (Superio-
ren von Klöstern, abgeordnete Beamte, freigestellte
Priester für überdiözesane Aufgaben) anderen kirch-
lichen Einrichtungen gegen Personalkostenersatz
überlassen. Im Falle der Schließung einer Einrichtung
hat die Diözese diese Mitarbeiter weiterzubeschäf-
tigen und -zubezahlen.

5. Versorgungsverpflichtungen
Für die Pensionen ihrer Beamten und die Zusatzver-
sorgung ihrer Angestellten bestehen für die Diözese
verbindliche Verpflichtungen. Damit verbundene 
Versorgungsausgaben werden bisher im Wesentli-
chen als Umlagebeiträge aus dem jeweils laufenden
Haushalt finanziert. 

Das Risiko aus solchen Versorgungsverpflichtun-
gen besteht insbesondere darin, dass bei konstanten
Versorgungsausgaben und langfristig rückläufigen
Deckungsmitteln (vgl. Risikofeld Mitgliederentwick-
lung und Risikofeld Verringerung des Zinsniveaus)
ein zunehmend größerer Anteil der Deckungsmittel
durch die Versorgungsausgaben beansprucht wird
und dadurch der für andere kirchliche Aufgaben 
verfügbare Anteil der Deckungsmittel zunehmend
geringer wird.

Zur Absicherung der Versorgungsverpflichtun-
gen gegenüber Ruhestandsgeistlichen beinhaltet die
Position C.2 (Rückstellung für Altersversorgung) die
Dotierung der bei der Diözese bestehenden Vor-
sorgeposition. Beim Bistum wurde für diesen Zweck
ebenfalls eine Vorsorgeposition gebildet. Durch die
getroffenen Vorsorgemaßnahmen kann bereits
heute eine Teilfinanzierung der Versorgungsaus-
gaben für Priester erfolgen. 

Versorgungsverpflichtung diözesane
Angestellte und Beamte
Das seit Langem anhaltende niedrige Zinsniveau
wirkt indirekt über die Bewertung der Versorgungs-
verpflichtungen auf die Höhe der erforderlichen
Vorsorgepositionen ein. Der als Barwert künftiger
Zahlungsströme ermittelte Äquivalenzwert zur
Quantifizierung bestehender Altersversorgungsver-
pflichtungen erhöht sich durch die Verringerung
des Zinssatzes, mit dem die Abzinsung zukünftiger
Auszahlungen erfolgt. Sowohl die direkten als auch
die indirekten Beeinträchtigungen der Haushalts-
wirtschaft durch die Verringerung des Zinsniveaus
bedingen die Notwendigkeit, durch eine Stärkung
vorhandener Vorsorgepositionen die Nachhaltigkeit
der Haushaltswirtschaft zu festigen.

Um der Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft
Rechnung zu tragen, ist es weiterhin erforderlich
vorhandene Vorsorgepositionen zu stärken. Ohne
entsprechende Vorsorge für zentrale Risiken und
bestehende Verpflichtungen steigt die Gefahr, dass
bei langfristig rückläufigen Deckungsmitteln ein zu-
nehmend größerer Anteil der Deckungsmittel des
laufenden Haushalts zur Erfüllung bestehender Ver-
pflichtungen beansprucht wird und der zur Erfül-
lung anderer kirchlicher Aufgaben verfügbare Teil
der Deckungsmittel zunehmend geringer wird. Dies
dient der Absicherung der kirchlichen Arbeit in allen
Aufgabenbereichen des Diözesanhaushalts, weil
sie das Risiko verringert, zur Haushaltssicherung in
die Aufgabenerfüllung der Bereiche eingreifen zu
müssen. 

DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART HAFTUNGSMASSE DIÖZESANHAUSHALT/RISIKEN DER KÜNFTIGEN FINANZIELLEN ENTWICKLUNG
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Auch wenn die Teilverwendung diese Zwecke nicht
benannt wurde, dienen diese Vorsorgepositionen
der zukünftigen Arbeit in der Gemeindepastoral, in
der Jugendseelsorge, in der Ausbildung pastoraler
Dienste, in den Schulen, in den Bereichen der Ca-
ritas und der Weltkirche sowie in allen anderen
Aufgabenbereichen des Diözesanhaushalts. 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat neben
der vorgenannt beschriebenen Gewährträgerhaf-
tung für besagte rechtlich selbstständige kirchliche
Einrichtungen auch die Zusatzversorgungspflicht
für ihre „eigenen“ diözesanen Mitarbeiter mit Zu-
satzversorgung im Abrechnungsverband I der ZVK
des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-
Württemberg (KVBW). Laut aktueller Auflistung der
ZVK des KVBW sind Stand Ende 2017 in diözesa-
ner Anstellung 2.714 Angestellte pflichtversichert;
1.853 Personen erhalten bereits ihre Zusatzrente.
Der geschätzte Ausgleichsbetrag betrug Ende 2017
für die diözesanen Pflichtversicherten rd. 275 Mio.
Euro (Vorjahr 257 Mio. Euro). Die Ermittlung basiert
auf einem Zinsfuß von 1,00 % (Vorjahr 1,25%). 

Einschließlich der geplanten Zuführungen im
Doppelhaushalt 2019/2020 beläuft sich die Rück-
stellung für Versorgungsverpflichtungen Ange-
stellte bis Ende 2020 auf rd. 149 Mio. Euro. 

Zusätzlich bestehen für die Beamten der 
Diözese ebenfalls Pensionsverpflichtungen. Die be-
stehende Pensionsverpflichtung wurde vom KVBW
zum 31.12.2017 auf rd. 171,3  Mio. Euro ermittelt.
Dies erfolgte in Analogie zur Ermittlung der ZVK-
Verpflichtungen mit einem Zinsfuß von 1,00 %. 

Einschließlich der geplanten Zuführungen im
Doppelhaushalt 2019/2020 summiert sich die
Rückstellung für Versorgungsverpflichtungen Be-
amte bis Ende 2020 auf rd. 120 Mio. Euro.

6. Entwicklung der Staats- 
und Ersatzleistungen sowie 
der staatlichen Zuschüsse

Entwicklung der Staatsleistungen
Das Land Baden-Württemberg zahlt aufgrund his-
torischer Verpflichtungen (Rechtsgrundlage sind ins-
besondere Artikel 138 Abs. 1 Weimarer Reichs-
verfassung in Verbindung mit Artikel 140 Grundge-
setz und Artikel 7 Verfassung des Landes Baden-
Württemberg) an die Diözese Rottenburg-Stuttgart
Staatsleistungen. Gemäß einer mit dem Land Baden-
Württemberg getroffenen Vereinbarung werden die
Staatsleistungen entsprechend der Besoldungs-
anpassungen der Landesbeamten angepasst. 

Entwicklung der staatlichen Ersatzleistungen
Neben den Staatsleistungen erhält die Diözese für
den von kirchlichen Lehrkräften erteilten Religions-
unterricht an staatlichen Schulen Ersatzleistungen
durch das Land Baden-Württemberg. Die Höhe die-
ser Mittel wird in Anlehnung an die Entwicklung der
Beamtenbesoldung fortgeschrieben.

7. Preisentwicklung
Die Preisentwicklung bestimmt die Kosten der in
den Gemeinden und anderen Bereichen der 
Diözese erbrachten kirchlichen Dienste. Durch ein
ansteigendes Preisniveau verringert sich die in
Diensten und Leistungen ausgedrückte Kaufkraft –
der reale Wert – eines fixen Betrags. Je stärker die
Entwicklung des nominalen Kirchensteueraufkom-
mens und die Preisentwicklung auseinanderfallen,
desto größer ist der Druck, strukturelle Anpassun-
gen vornehmen zu müssen. 
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8. Zinsentwicklung

Marktzinsänderungen berühren zum einen den Zeit-
wert bestehender Anlagen in festverzinslichen Wert-
papieren. Zum anderen tangieren sie die Möglich-
keit, fällige Anlagebeträge wieder anzulegen. Damit
bestimmt die Zinsentwicklung die Möglichkeit, aus
einem vorhandenen Kapitalstock Einnahmen erzie-
len zu können. 

Zinseinnahmen sind Bestandteil der Einnah-
menplanung der Diözese. Die Haushaltsordnung der 
Diözese sieht die Bildung von Rücklagen in ange-
messener Höhe zur Sicherung der Haushaltswirt-
schaft vor. Um Rücklagen in ihrer Kaufkraft zu
erhalten bzw. zu erhöhen, erfolgt für bestimmte
Rücklagen eine interne Verzinsung, die zuvor jedoch
durch die Einnahme von Zinsen aus der Anlage des
Vermögens gedeckt sein muss.

Risikofeld Verringerung des Zinsniveaus
Insbesondere dann, wenn die Erfüllung kirchlicher
Aufgaben aus der laufenden Verzinsung eines vor-
handenen Kapitalstocks finanziert werden soll, kann
eine nachhaltige Verringerung des Zinsniveaus er-
hebliche Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit des
bisherigen Umfangs der Aufgabenerfüllung haben.

9. Geldanlagen

Wertberichtigungsrücklage für Geldanlagen
Durch eine  Wertberichtigungsrücklage kann für die
betreffenden Fonds und darüber hinaus für die
Geldanlagen der Diözesen allgemein ein Stück weit
eine Vorsorgeposition für Wertreduzierungen ge-
schaffen werden. Die allgemeinen Risiken an den
Kapitalmärkten, die auch die Geldanlagen der 
Diözese unter Umständen treffen können, machen
dies sinnvoll. 

Mit den nachfolgenden Ausführungen soll an-
satzweise auf die Gesamtthematik eingegangen
werden, wobei diese so umfassend ist, dass dies in
diesem Rahmen nur auszugsweise erfolgen kann:

Seit 2009 herrscht an den allgemeinen Kapi-
talmärkten eine sehr niedrige Verzinsung, so gibt
es in kürzeren Laufzeiten vielfach Minus- oder Null-
verzinsungen, erst in längeren Laufzeiten gibt es
eine moderate Verzinsung. Seit Längerem liegt für
uns darin eine besondere Herausforderung. 

In den letzten Jahren konnten, wie die Grafik
auf der nächsten Seite zeigt, gegenüber den durch
die rote Kurve dargestellten, jeweils aktuellen, all-
gemeinen Kapitalmarktrenditen bei den diözesanen
Anlagen überdurchschnittliche Verzinsungen (bei
gleichzeitig sicherheitsorientierter Anlagepolitik) er-
reicht werden. 

Die Verzinsung der diözesanen Anlagen sehen
Sie an der blauen Kurve. So lag die durchschnittli-
che Verzinsung für die Anlagen des Diözesanhaus-
haltes 2015 bei ca. 2,7 % und 2016 bei ca. 2,3 %.
2017 konnten ca. 2 % erzielt werden.

Die Diözese profitiert seit vielen Jahren davon,
dass stetig langlaufende Anlagen getätigt und
diese von ihren Fälligkeiten her recht gleichmäßig
ausrichtet wurden. 
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Vergleich Zinssätze Diözese / 5-jährige Bundesanleihe
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Zinsen Diözese Zinsen 5-jährige Bundesanleihe

31.12.2017 Mio. € 31.12.2016 Mio. € Veränderung Mio. €
Wertpapiere des Anlagevermögens 991 861 +130
Bankguthaben 48 90 -43
Festgelder 28 34 -6

Übersicht über die Geldanlagen

Per 31.12.2017 weist die Vermögensrechnung des
Diözesanhaushalts folgende Werte aus: Die Summe
der Geldanlagen des Diözesanhaushalts in Höhe 

von ca. 985 Mio. Euro per 31.12.2016 hat sich auf
ca. 1.066 Mio. Euro per 31.12.2017 erhöht.
Darin sind enthalten:
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Die deutschen Bundesländer einschließlich staatli-
che deutsche Förderbanken nehmen mit ca. 376
Mio. Euro den größten Teil ein. Weitere 40 Mio.
Euro sind in deutschen öffentlichen Pfandbriefen
sowie 120 Mio. Euro in deutschen Landesbanken
angelegt. Auch sind 5 Mio. Euro in Anleihen der
Bundesrepublik Deutschland angelegt. Es wird ins-
gesamt eine starke Verbindung zwischen dem Staat
und der Diözese deutlich. Dies ist gewollt, schließ-
lich hat der Staat wichtige Aufgaben inne, wie 
Sozialleistungen und Leistungen für Flüchtlinge,
aber auch für nachhaltige Entwicklungen, die von
der Diözese gerne mitfinanziert werden. Die Lauf-
zeiten des Geldanlagebestands insgesamt sind mit
relativ gleichmäßigen Restlaufzeiten von einem bis
zwölf Jahren verteilt.

Der Anteil von europäischen Staatsanleihen,
kirchlichen Immobilienfonds und Aktien beträgt ca.
12 %. Bei den europäischen Staatsanleihen liegt
der Schwerpunkt in den Ländern Frankreich und
Österreich. Die kirchlichen Gebäudefonds sind
meist in innerstädtischen 1A-Einzelhandelslagen
investiert. Der kleinste Anteil ist, innerhalb dieses
Anlagebereichs, in Aktien angelegt.

Seit vielen Jahren ist die Anlagepolitik sicherheits-
orientiert ausgerichtet, sogar in den Zeiten der 
Finanzkrise, insbesondere 2008 und 2009 konnte
die Aussage getroffen werden, dass die Summe der
Verkehrswerte, die Summe der Buchwerte über-
steigt und damit der Anlagebestand werthaltig ist.
Auch derzeit kann diese Aussage getroffen werden
und wir sehen, insbesondere auch durch die Viel-
zahl der staatlichen Anleihen im Anlagebestand
und deren Nutzenstiftung für die Allgemeinheit, die
Geldanlagen des Diözesanhaushalts sinnvoll inves-
tiert. Gerade auch weil wir dies in einem guten Ein-
klang mit unserem kirchlichen Selbstverständnis
sehen.

Da Anlagen von besonderer ethischer Sensibi-
lität sind, wenden wir bei diesen und bei den ge-
samten Spezialfonds einen Nachhaltigkeitsfilter des
renommierten Instituts oekom research an. Dabei
schließen wir direkte oder indirekte Beteiligungen
in ethisch fragliche Bereiche selbstverständlich aus. 

Bei den EU-Länderanleihen handelt es sich um
die EFSF (Europäischer Finanzstabilisierungsmecha-
nismus: 10 Mio. Euro), Staat Österreich (5 Mio.
Euro). Daneben bestehen zwei Beteiligungen bei
kirchlichen deutschen Gebäudefonds im Umfang
von ca. 35 Mio. Euro.

Die Aktienanlagen betreffen zwei Fondsbe-
stände. Die Fonds sind hinterlegt mit einer Wertsi-
cherung, welche mit einer Anteilswertuntergrenze
von 97% des Anteilspreises vereinbart ist.

Die Fondsmanagements wurden angehalten
ganz überwiegend bzw. ganz in festverzinslichen
Wertpapieren anzulegen und auf langfristige Un-
ternehmensentwicklungen zu setzen bzw. auf spe-
kulative Elemente zu verzichten. Stand 31.12.2017
waren von den Gesamtanlagenbeständen ca. 7,6
Mio. Euro in Aktienwerten angelegt. Dies entspricht
einem Anteil von ca. 0,7% der Gesamtanlagen. 
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Risiken

Bei Geldanlagen sind grundsätzlich Risiken nicht
ausschließbar. Es bestehen verschiedene Risiken,
die wichtigsten sind nachfolgend genannt.

- Adressenausfallrisiko/Bonitätsrisiko
Beim Adressenausfallrisiko handelt es sich im All-
gemeinen um mögliche Verluste, die durch den
Ausfall oder die Bonitätsverschlechterung eines
Schuldners entstehen können.

Bei den Geldanlagen wird der Steuerung des
Ausfallrisikos durch die Auswahl der Schuldner, die
Streuung der Anlagen auf unterschiedliche Emit-

tenten und die Festlegung von Obergrenzen für An-
lagen desselben Schuldners Rechnung getragen.
Bei der Auswahl der Schuldner wird auf gute Boni-
tät Wert gelegt. Die Vorgaben aus den Anlage-
grundsätzen für den Diözesanhaushalt zur
Vermögensanlage wurden beachtet. Es hat sich be-
währt, gute Bonitäten, wie Anleihen von deutschen
Bundesländern und deutschen Kreditinstituten, zu
bevorzugen. 

Die Emittenten der Geldanlagen des Diözes-
anhaushalts stellen eine relativ hohe Sicherheit vor
Wertverlusten dar, wenngleich auch Bonitätsrisiken
grundsätzlich nicht auszuschließen sind.  

HAFTUNGSMASSE DIÖZESANHAUSHALT/RISIKEN DER KÜNFTIGEN FINANZIELLEN ENTWICKLUNG DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART 

Hier wird nochmals der hohe Anteil deutscher öffentlicher Anleihen deutlich.
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- Marktpreisrisiko
Das Marktpreisrisiko besteht im Allgemeinen in
möglichen Wertminderungen, die durch Verände-
rungen von Preisen an den Finanzmärkten entste-
hen können. Geldanlagen werden überwiegend in
festverzinslichen Wertpapieren gehalten. Risiken
bestehen für diese Bestände in durch Zinsänderun-
gen hervorgerufenen Kursänderungen, wobei sich
die Risiken mit abnehmender Restlaufzeit der 
Papiere verringern. Die Risiken werden abgemin-
dert durch die Steuerung der Fälligkeitsstruktur der
festverzinslichen Wertpapiere. Es gehört jedoch
zum langjährigen Prinzip der Geldanlagen für den
Diözesanhaushalt, die zur Verfügung stehenden
Gelder langfristig anzulegen, um höhere Renditen
zu erzielen. Diese Vorgehensweise wird seit Lan-
gem praktiziert. Dabei werden die Laufzeiten so
ausgerichtet, dass jährlich relativ gleichmäßige Fäl-
ligkeiten bestehen. Zur Begrenzung von Aktien-
kurs- risiken bewegt sich der Gesamtaktienanteil
innerhalb festgelegter Obergrenzen auf niedrigem 
Niveau und wird grundsätzlich nur innerhalb von
Wertpapiersondervermögen gehalten. 

Zusätzlich wurden Wertsicherungskonzepte
mit Begrenzung des Verlustpotenzials mit den
Fondsgesellschaften vereinbart. 

Die Risiken für einen Zinsanstieg sind weiter
gewachsen. Die Kapitalmarktzinsen haben sich in
den USA seit Januar 2017 stetig erhöht. Dies führte
auch zu einem Zinsanstieg an den Kapitalmärkten
in Europa. Die Umlaufrendite stieg von Januar bis
Dezember 2017 von -0,01 % auf 0,28 % an. Per
Ende September betrug die Umlaufrendite 0,4 %.
Mit einer weiteren Versteilerung der Zinsstruktur-
kurve ist zu rechnen, was dann die Kurse der fest-
verzinslichen Wertpapiere belasten wird. 

- Liquiditätsrisiko
Um den Liquiditätsrisiken gerecht zu werden, wird
bei den Geldanlagen auf einen angemessenen An-
teil von marktgängigen und veräußerbaren Anla-
gen Wert gelegt. Auch ist die Laufzeitenstruktur so
ausgerichtet, dass aus den Fälligkeiten ebenfalls 
Liquidität generiert werden kann. Sollten aufgrund
eines eventuellen Kirchensteuerrückgangs über-
durchschnittlich viele Mittel benötigt werden, so
müssten unter Umständen bei deutlichen allgemei-
nen Zinsanstiegen dann künftig entstehende Kurs-
verluste realisiert werden, wofür unter anderem
auch eine Wertberichtigungsrücklage gebildet wer-
den soll.

Als erste Schritte wurde vorgeschlagen, dass
die bestehenden Wertberichtungsposition in Höhe
von ca. 6,189 Mio. Euro in eine Wertberichtigungs-
rücklage für Geldanlagen überführt wird. Außer-
dem ist im Haushaltsplan 2019/2020 enthalten,
dass diese Wertberichtigungsrücklage als Vorsorge
für eventuelle Wertschwankungen der Geldanlagen
aus dem Diözesanhaushalt 2019 um 5 Mio. Euro
und aus dem Diözesanhaushalt 2020 um weitere
5 Mio. Euro dotiert wird. Damit stünde dann einem
Geldanlagebestand von 1.066 Mio. Euro eine Wert-
berichtigungsrücklage von ca. 1,5 % gegenüber,
die in den nächsten Jahren zusätzlich dotiert wer-
den sollte. 
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NACHHALTIGKEIT BEI GELDANLAGEN DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART 

Die Nachhaltigkeit ist für uns auch ein Leitmotiv bei
den Geldanlagen und beginnt für uns in den Grund-
lagen auch darin, dass wir möglichst über einen län-
geren Zeithorizont hinweg nicht sehr schwankende
Erträge erzielen wollen. Nachhaltigkeit heißt in die-
sem Zusammenhang auch, dass wir bestrebt sind,
Zinsrückgänge nicht ganz so stark hinnehmen zu
müssen. Schon seit 2008 besteht ein allgemein sehr
niedriges Zinsniveau an den Kapitalmärkten. So wur-
den beispielsweise die 5-jährigen Bundesanleihen
2017 durchgängig mit Verzinsungen unter 0,5 %
ausgegeben. In den letzten Jahren konnten, gegen-
über den jeweils aktuellen, allgemeinen deutschen
Kapitalmarktrenditen, überdurchschnittliche Verzin-
sungen bei gleichzeitig sicherheitsorientierter Anla-
gepolitik erreicht werden. So lag die durchschnitt-
liche Verzinsung für die Anlagen des Diözesanhaus-
haltes 2017 bei ca. 1,94 %. Die Zielrichtung ist,
möglichst verlässliche Anlageformen zu wählen. Dies
sind insbesondere Anleihen des Landes Baden-Würt-
temberg bzw. der L-Bank als Staatsbank von Baden-
Württemberg sowie Anleihen weiterer Bundesländer
und staatlicher Förderbanken sowie öffentliche
Pfandbriefe. 

Über die L-Bank leisten wir beispielsweise einen Fi-
nanzierungsbeitrag für kinderreiche Familien oder
für Umweltmaßnahmen. Weitere festverzinsliche An-
lagen werden bei Kreditinstituten getätigt, die ihrer-
seits wieder Kredite an die Bevölkerung und
Unternehmen geben. Aktien werden zum Zwecke
der Risikominimierung nur in geringem Maße und
in Spezialfonds gehalten. Der Anteil der Aktien an
den Gesamtanlagen war erneut 2017 unter 1 % der
Gesamtanlagen. Da Aktien von besonderer ethischer
Sensibilität sind, wenden wir bei diesen und bei den
gesamten Spezialfonds einen Nachhaltigkeitsfilter
des renommierten Instituts oekom research an.
Dabei schließen wir direkte oder indirekte Beteili-
gungen z. B. im Bereich Waffenproduktion, Porno-
grafie, Gentechnik etc. aus. Neben den Ausschluss-
kriterien gibt es dabei auch sogenannte Positivlisten.
Dabei werden Unternehmen und Staaten ausge-
sucht, die besonders positive soziale und umweltbe-
zogene Standards aufweisen. In diesem Zusam-
menhang fördern wir auch das Institut für ethisch-
ökologisches Rating an der Goethe-Universität
Frankfurt.

Nachhaltigkeit bei Geldanlagen
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART GRUNDVERMÖGEN  

Grundvermögen

Das Grundvermögen der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart und des Bistums, welches historisch gewach-
sen ist, wurde bewertet.

Das Bistum und die Diözese Rottenburg-Stuttgart
besitzen 109 Liegenschaften, die mit ca. 300 
Objekten bebaut sind. Es handelt sich u. a. um Kir-
chen und Kapellen, kirchliche Gebäude (Priesterse-
minar, Diözesanmuseum, Stifte, Institute) Schulen,
Konvikte und Tagungshäuser sowie Verwaltungs-
gebäude und Wohnhäuser. Der größte Teil des 
Bestandes an Grundstücken dient direkt dem kirch-
lichen Auftrag. Ein kleinerer Teil des Bestandes
dient der Erwirtschaftung von Erträgen.

Die Gebäude sind zum großen Teil weit über
100 Jahre alt und haben überwiegend einen sehr
starken historischen Kontext zur Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und zum Bistum. Die Bausubstanz
ist häufig denkmalgeschützt, was oft zu einge-
schränkten Nutzungen und hohen Aufwendungen
bei Instandhaltungsmaßnahmen führt. Ein großer
Teil der Gebäude wird für eine kirchliche bzw. eine
kirchennahe Nutzung verwendet (Klosteranlagen,
Kirchen, Museen, Seminargebäude, Bibliotheken,
Internate etc.). Aufgrund dieser Nutzungen sind die
Gebäude überwiegend für Dritte nicht verwen-
dungsfähig und als Objekt am Markt kaum han-
delbar. Die Objekte werden den Nutzern
überwiegend ohne eine Mietforderung zur Verfü-
gung gestellt. Ein Teil der Gebäude wird an Dritte
vermietet und dient dazu, laufende Erträge zu 
erzielen. Hierzu gehören Wohn- und Geschäftshäu-
ser und Eigentumswohnungen. Die Planzahlen aus
Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten,
die dem Haushalt der Diözese Rottenburg-Stuttgart
bzw. dem Bistumshaushalt zugeführt werden, 
betragen per annum ca. 2.738.000 Euro. 

Die Gebäude haben aufgrund ihrer vorher be-
schriebenen Situation einen hohen Instandhal-
tungsbedarf und unterliegen laufender Moderni-

sierungen. Die Instandhaltungs- und Modernisie-
rungskosten können in keiner Weise aus den Erträ-
gen aus dem Grundstücksvermögen gedeckt
werden. Somit muss der Bestand über den Gesamt-
haushalt der Diözese Rottenburg-Stuttgart und des
Bistums mitfinanziert werden. In den Haushalten
der Diözese Rottenburg-Stuttgart und des Bistums
sind per annum insgesamt ca. 15 Mio. Euro für In-
standhaltungs-und Modernisierungsmaßnahmen
eingestellt. Auch dadurch wird deutlich, dass die
kirchliche Nutzung im Vordergrund vor Ertragsge-
sichtspunkten steht.

Die eigentumsrechtlichen Folgen der Säkulari-
sation und die Gründung des Bistums bzw. der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart können an vielen
Gebäuden in Bezug auf ihre eigentumsrechtliche
Zuordnung nicht immer eindeutig zugeordnet wer-
den. Ganz überwiegend ist das Bistum im Grund-
buch als Eigentümer eingetragen. Aufgrund der
Interessenidentität zwischen der Diözese und dem
Bistum ist ein großer Teil der Gebäude, die grund-
buchrechtlich auf Grundstücken des Bistums ste-
hen, in voller Nutzung durch diözesane Stellen.
Dies bedeutet, dass die Diözese die laufenden In-
standhaltungen und Modernisierungen leistet und
die Gebäude dafür unentgeltlich nutzt. Eine end-
gültige Vermögensauseinandersetzung beim Ver-
kauf von Objekten zwischen Substanzwert und
Wert der getätigten Investitionen ist erst im Ver-
kaufsfall zwischen dem Bistum und der Diözese
vorgesehen.

In den Fällen, in denen das Grundstück grund-
buchrechtlich dem Bistum zugeordnet ist, die Nut-
zung jedoch durch die Diözese erfolgt, werden zum
Interessenausgleich bezüglich der von der Diözese
getätigten Instandhaltungs- bzw. Investitionskos-
ten Forderungssonderposten gebildet. Diese wer-
den über den nach sachlichen Aspekten ermittelten
Zeitraum abgeschrieben. 
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Bewertung der Grundstücke
Generell wurden alle Liegenschaften getrennt nach
Grundstücken und Gebäuden bewertet. Grundstü-
cke wurden anhand öffentlicher Bodenrichtwerte
bewertet. Die dafür notwendigen Grundstücksflä-
chen sind aus den Grundbuchauszügen entnom-
men. Für Hinterlandflächen oder bei gemein-
nütziger Orientierung, insbesondere bei Kirchen
und Schulen, wurden Abschläge auf die Boden-
richtwerte vorgenommen. Für Gebäude, die der
konkreten kirchlichen Arbeit dienen und die keinen
wirtschaftlichen Ertrag erbringen, wurden neben
den Bodenwerten die Herstellungskosten ermittelt,
die um das Gebäudealter bzw. die Restnutzungs-
dauer korrigiert (gemindert) wurden. 

Für Objekte, die an Dritte vermietet sind und
die laufende Erträge erzielen, wurde das Ertrags-
wertverfahren angewendet. Hierbei wurden auf
Basis der laufenden Mieteinnahmen abzüglich der
Bewirtschaftungskosten sowie eines Ertragsanteiles 

des Grundstücks diskontierte Ertragswerte ermittelt. 

Bewertung der unbebauten Grundstücke
Die unbebauten Grundstücke, die sich im Eigentum
der Diözese Rottenburg-Stuttgart befinden, unter-
teilen sich in landwirtschaftlich genutzte und forst-
wirtschaftlich genutzte Flächen. Die Flächen betra-
gen ca. 24,74 ha (1 ha = 10.000 m²) und sind zum
überwiegenden Teil dauerhaft zur land- und forst-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung verpachtet. Bei der
Verpachtung spielt wegen des Ertragsgedankens
auch eine umweltverträgliche Land- und Forstbe-
wirtschaftung eine Rolle. 

Die unbebauten Grundstücke, die sich im 
Eigentum des Bistums befinden, unterteilen sich in
landwirtschaftlich genutzte und forstwirtschaftlich
genutzte Flächen. Die Flächen betragen ca. 7,5 ha
und sind zum überwiegenden Teil dauerhaft zur
land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung ver-
pachtet. �

Typ Anzahl BGF Boden- Gebäude- Gesamt- Wertan-
(m²) wert (€) wert (€) wert (€) teil (%)

Gebäude mit 
kirchlicher Nutzung 33 171.292,71 22.367.913,00 94.169.043,00 116.536.956,00 46,71
Kirchliche 
Verwaltungsgebäude 8 37.502,53 12.886.940,00 58.794.535,00 71.681.475,0 28,73
Summe 41 208.795,24 35.254.853,00 152.963.578,00 188.218.430,00 75,44

Wohnhäuser 55 28.858,89 15.791.254,18 12.562.160,00 28.353.414,18 11,36
Verwaltungsgebäude 8 23.221,35 6.667.575,00 13.586.000,00 20.253.575,00 8,12
Studentenwohnheime 3 7.511,22 3.112.260,00 4.778.190,00 7.890.450,00 3,16
Beherbergungsbetriebe 2 3.675,00 1.871.900,00 2.909.000,00 4.780.900,00 1,92
Summe 68 63.266,46 27.442.989,18 33.835.350,00 61.278.339,18 24,56

Gesamtsumme 109 272.061,70 62.697.842,18 186.798.928,00 249.496.770,18 100

Gebäude mit kirchlicher Nutzung

Gebäude mit allgemeiner wohnwirtschaftlicher- und Verwaltungsnutzung

Bewertungsübersicht
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DAS JAHR 2017 IN DER DIÖZESE ROTTENBURG-STUTTGART

Der Dom St. Martin in Rottenburg, 
über 80 Martinskirchen, 
der Martinusweg durch die Diözese 
mit Tausenden von Pilgern, 
viele soziale Einrichtungen,
die den Namen des Mantelteilers tragen, 
die Menschen, die in seinem Geiste Gutes tun, 
und nicht zuletzt Bischof Gebhard Fürst, 
der den Heiligen Martin im Sinne seiner 
diakonisch-missionarischen Kirche 
zur Leitfigur der Pastoral erhoben hat, 
all das macht die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
zum Martinsland.





www.drs.de


